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1. Erfordernis und Ziel des Bebauungsplans


Mit dem Bebauungsplan werden die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Errich-
tung der benötigten Gebäude von Bauhof und Feuerwehr geschaffen.


Die Erweiterungsmöglichkeiten der Feuenvehr sind an ihrem momentanen Standort, am
östlichen Ende des Nordrings, stark begrenzt. Gleiches gilt für den Bauhof, dessen Lage
im alten Ortskern von Groß-Gerau ebenfalls keine weitere Entwicklung zulässt. Ziel des
Bebauungsplans ist es, die Feuerwehr und den Bauhof an einem neuen Standort zu-
sammenzufassen. Durch eine Zusammenlegung dieser beiden Einrichtungen können
Synergieeffekte genutzt werden.


Die Fläche war bisher für eine Friedhofsenrueiterung vorgesehen, wird jedoch für diesen
Zweck nicht mehr benötigt und ist nach heutigem Kenntnisstand aufgrund der hohen
Grundwasserstände für eine solche Nutzung nicht geeignet.


2. Rechtsgrundlagen / Planungsrechtliche Situation


2.1 Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBI. l,5.2414), zulelzt geändert
durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585)


Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBI. l, S. 132), zulelzl
geändert durch Gesetz vom22.04.1993 (BGBI. I S.466)
Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. I 1991, S. 58)


Hessische Bauordnung (HBO) i. d. F. vom 18.06.2002 (GVBI. 120Q2,5.274), zuletzt
geändert durch Att. 12 des Gesetzes vom 06.09.2007 (GVBI. I S. 548)


Gesetz ü ber Natu rsch utz u nd Landschaftspflege (Bu ndesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) i. d. F. vom 25.03.2002 (BGBI. l, S. 1193), zulelzt geändertdurchArt.3
des Gesetzes vom 22122008 (BGBI. I S. 2986)


Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Hessisches Natur-
schutzgesetz HENatG) vom 04.122006 (GVBI. I S. 619), zuletzt geändert durch Art. 4
des Gesetzes vom 12J22007 (GVBI. I S. 851)


- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 19.08.2002 (BGBI. I S. 3245), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 31 .07.2009 (BGBI. I S. 2585)


Hessisches Wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 06.05.2005 (GVBI. l, S. 305), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.11.2007 (GVBI. I S. 792)


Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) ) i d. F. vom 26.09.2002 (BGBI. l,
S. 3830), zulelzt geändert durch Art. 15b des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. I S.
2585)


Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. d. F. vom 25.06.2005
(BGBl. l, S. 1757),zuletztgeändertdurch Art..2 desGesetzesvom 31.07.2009 (BGBl.
I S. 2585)
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3, Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich


Das Plangebiet liegt im nordwestlichen Bereich der Stadt Groß-Gerau. Es grenzt an den
Friedhof ,,Waldstraße" und den Nordring an. ln der Umgebung befindet sich die Trasse
der A 67 mit der Anschlussstelle Groß-Gerau.


Abbildung 1: Lage des Plangebietes


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Groß-
Gerau in der Flur 19 die Flurstücke 62311 (teilweise) und 623/3 mit einer Größe von ca.
4,2 ha.


Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wird durch die
zeichnerische Darstellung bestimmt.


't.ir't,,r' l\ l


t'\ I
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Abbildung 2: Geltungsbereich (ohne Maßstab)


4.


4.1


Rahmenbedingungen


Regionalplan


lm Regionalplan Südhessen 2000 (RPS 2000)
Landwirtschaft",,,Regionaler Grünzug" und als
dargestellt.


ist das Plangebiet als ,,Bereich für die
,,Bereich für die Grundwassersicherung"
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Flächennutzungsplan


Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß-Gerau als Grünfläche
mit der Zweckbestimmung ,,Friedhof Bestand und Planung" dargestellt. Als Erweiterungs-
fläche für den Friedhof kommt diese Fläche aufgrund der hohen Grundwasserstände
nicht mehr in Betracht.


Der Bebauungsplan ist als nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt anzusehen, da
die Darstellung des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes nicht mit der durch den Be-
bauungsplan festgesetzten N utzung übereinstimmt.


Um dem Entwicklungsgebot des $ 8 Abs. 2 BaUGB zu entsprechen, wird der Flächennut-
zungsplan im Parallelverfahren gemäß $ 8 Abs. 3 BauGB geändert.


Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Flächennu2ungsplan


Entwurf des Regionalen Flächennutzungsplans


Der Entwurf des Regionalen Flächennutzungsplanes 2009 sieht einen Teil der vorherigen
Friedhofsfläche als ,,Fläche für den Gemeinbedarf, Sicherheit und Ordnung" vor. Der an-
dere Teil ist als Grünfläche mit der Zweckbestimmung ,,Friedhof" dargestellt. Auf die ge-
nauen Abgrenzungen wurde in der Stellungnahme der Stadt Groß-Gerau zum Entwurf
des Regionalen Flächennutzungsplanes hingewiesen.


Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Entwurf des Regionalen Flächennutzungsplanes


Bebauungsplan


Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans ,,Feuerwehr und Bauhof am Nordring" be-
steht bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan aus dem Jahr 1975. Der Bebauungsplan
,,Friedhof Waldstraße" setzt die betroffene Fläche als Erweiterungs- und Bestandsfläche
für den Friedhof fest. Weiterhin legte der Bebauungsplan eine Fläche für Gemeinbedarf
mit der Zweckbestimmung Feuerwehr an ihrem momentanen Standort am Nordring fest.
Eine weitere Fläche für Gemeinbedarf wird gegenüber des zukünftigen Standorts von


4.3


4.4
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Feuerwehr und Bauhof festgesetzt. Diese hat die Zweckbestimmung Betriebshof und
Gärtnerei.


Eine Aufhebung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich.


5. Schutzgebietsausweisungen


Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in einem Wasserschutzgebiet Zone lll B.
Dieses dient dem Schutz der Wassergewinnungsanlagen und Brunnen ,,Hof Schönau".
Die Ver- und Gebote der jeweiligen Schutzgebietsverordnung sind zu beachten.


Das Plangebiet liegt in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet (wird beiVersagen
eines Deichs überschwemmt).


Direkt nördlich an das Plangebiet grenzt das Überschwemmungsgebiet des Hegbaches
an.


ln ca. 300 m Entfernung zum Plangebiet liegt das Vogelschutzgebiet,,Hessische Altne-
ckarschlingen", in ca. 550 m Entfernung das Vogelschutzgebiet ,,Mönchbruch und Wälder
bei Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau". ln ca. 700 m Entfernung befindet sich das FFH
Gebiet,,Wald bei Groß-Gerau". lnnerhalb derAbgrenzungen des FFH-Gebietes liegen
auch die Naturschutzgebiete,,Sauergrund" und ,,Der Niedenruald von Groß-Gerau".


Weitere Schutzgebietsausweisungen nach Naturschutz-, Forst- oder Denkmalschutzrecht
liegen nicht vor.


6. Bestandsbeschreibung und städtebauliche Situation


7.2


Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand von Groß-Gerau, nördlich des Nord-
rings. lm Norden wird das Gebiet durch den Silchergraben und die daran angrenzenden
landwirtschaftlich genutzten Flächen begrenzt. Die westliche Grenze bildet ein landwirt-
schaftlich genutzter Weg und im Osten schließt sich der Friedhof ,,Waldstraße" an. Ge-
genüber der geplanten Bebauung befindet sich der gut eingegrünte Betriebshof der Stadt
Groß-Gerau.


Belange der Wasserwirtschaft


Wasserversorgung


Die Trinkwasser- und Löschwasseryersorgung ist durch die bestehenden Wasserversor-
gungsanlagen sichergestellt.


Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried


Das Planungsgebiet liegt im Geltungsbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplanes
Hessisches Ried vom 09.04.1999. Dieser ist als Bewirtschaftungsplan i.S.d. S 36 (1)
WHG ein Instrument der wassenvirtschaftlichen Fachplanung zur raumübergreifenden
Steuerung wasserrechtlicher Entscheidungen. Er ist die Grundlage einer ökologisch ori-
entierten Grundwasserbewirtschaftung und bildet damit die Voraussetzung für eine lang-
fristig gesicherte Wasserversorgung im Ballungsraum Rhein'Main.


lm Rahmen der Umsetzung dieser wassenruirtschaftlichen Fachplanung sind teilweise
großflächige Grundwasserspiegelanhebungen beabsichtigt, die im Rahmen einer künf-
tigen Bebauung zu beachten sind. Maßgeblich sind dabeijeweils die langjährigen Mess-
stellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der
Referenzmessstellen des Grundwasser-Bewirtschaftungsplanes zu berücksichtigen.


Auf Grund der hohen Grundwasserstände können bei der Bebauung des Plangebietes
Abweichungen von den üblichen Standards, Nutzungseinschränkungen und gegebenen-
falls zusätzliche Aufwendungen erforderlich werden können. Nutzungseinschränkungen
können sich beispielsweise ergeben durch den Verzicht auf Unterkellerung, Verzicht auf


7.


7.1
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eine gebäudenahe Regenwasserversickerung sowie das Verbot des Ausbaus der Keller-
räume zu Wohnräumen. Zusätzliche Aufwendungen ergeben sich beiVernässungsgefahr
durch bauliche Vorkehrungen gegen eindringende und aufsteigende Feuchte (2.8. weiße
und schwarze Wannen) und bei Setzrissgefahr durch bauliche Vorkehrungen gegen un-
gleichmäßige Untergrundsetzungen (2.8. Verzicht auf Streifenfundamente zu Gunsten
ausreichend bewehrter Bodenplatten oder anderer Gründungsarten).


Die zusätzlichen Aufwendungen sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits
vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrun-
gen gegen Vernässungen trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine Entschädi-
gung verlangen.


Das Plangebiet liegt im Teilraum 4 ,,Dornheim" des o.g. Grundwasserbewirtschaftungs-
planes. ln unmittelbarer Nähe des Plangebiets befindet sich eine Grundwassermessstelle
(Nr. 527209) mit einer Geländehöhe von 88,8 m ü. N.N. Der Richtwert des Grundwasser-
standes im Bewirtschaftungsplan liegt bei 86,2 m.


Die für die Bemessung der einzelnen Gründungs- und Bauhilfsmaßnahmen erforderlichen
Bemessungskennwerte sowie detaillierte Angaben zur Gründung der geplanten Gebäude
und zur Bauausführung sind im Einzelfall ggf. noch in gesonderten Gründungsgutachten
zu erarbeiten.


Ü berschwemm ungsgebiet


Nordwestlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt das Überschwem-
mungsgebiet des Hegbaches an. Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb dieses Ü-
berschwem m ungsgebietes.


7.4 Abwasserbeseitigung


Die Abwasserbeseitigung ist durch die vorhandene Kanalisation sichergestellt. Nach Aus-
kunft der Stadtwerke Groß-Gerau ist der zur Bebauung vorgesehene Bereich entwässe-
rungstechnisch durch einen in der Straßenmitte des Nordrings befindlichen Mischwasser-
kanal der Dimension DN 250 erschlossen. Der Grundstücksanschluss ist allerdings noch
herzustellen.


Abbildung 5: Überschwemmungsgebiet des Hegbaches
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Da der öffentliche Sammler in der Straßenmitte jedoch nur eine geringe Tiefenlage (Soh-
le Revisionsschacht < 1,50 m) aufweist, ist eine Entwässerung des Grundstückes nur mit-
tels einer automatischen Schmutzwasserhebeanlage zu realisieren.


Die Dimensionierung des vorhandenen Kanals lässt gemäß dem Generalentwässerungs-
plan der Kreisstadt Groß-Gerau eine Ableitung des Schmutzwassers zu. ln den Misch-
wasserkanal kann jedoch nicht das gesamte Niederschlagswasser abgeleitet werden. Für
die Aufnahme der Niederschläge von den nachfolgend beschriebenen qualifizierten Flä-
chen ist der Kanal nach Auskunft der Stadtwerke Groß-Gerau jedoch ausreichend groß
dimensioniert - unter Beachtung der hydraulischen Gegebenheiten - evtl. durch Rückhal-
tung auf dem Grundstück und gedrosselte Abgabe.


Sämtliche Hof- und Fahrflächen des Bauhofes und der Feuerwehr sind wasserundurch-
lässig in Straßenbauweise zu befestigen und an den Schmutzwasserkanal anzuschlie-
ßen. Auch Grünsammelstellen (dauerhafte Lagerung von Grünschnitt) sind wasserun-
durchlässig zu befestigen und an den Schmutzwasserkanal anzuschließen.


lm Rahmen der Ausführungsplanung ist daher zu klären, ob eine Rückhaltung auf dem
Grundstück mit einer gedrosselten Abgabe in den Mischwasserkanal vorgesehen werden
MUSS.


Auf die nachfolgenden Regenentlastungsanlagen hat der Anschluss von Feuerwehr und
Bauhof an den Mischwasserkanal keine Folgen. Eine Anderung der vorhandenen wasser-
rechtlichen Erlaubnis zur Einleitung von Abwasser ist nicht notwendig.


Die aktuelle SMUS|-Berechnung basiert noch auf der Bebauung der Flächen südlich des
Nordringes mit einem Wohngebiet (siehe Flächennutzungspan der Stadt Groß-Gerau).
Diese Wohnbaufläche ist aufgrund der Siedlungsbeschränkungen durch die schon im
Bau befindliche Flughafenerweiterung zukünftig nicht mehr als Enrueiterungsfläche nutz-
bar, wurde aber dennoch in der SMUSI-Berechnung berücksichtigt.


Da die Flächen von Feuenvehr und Bauhof in der Gegenüberstellung zu den im General-
entwässerungsplan angesetzten Flächen für die Erweiterung der Wohnbaufläche margi-
nal sind, ist davon auszugehen, dass die nachfolgenden Regenentlastungsanlagen nicht
beeinträchtigt werden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Flächen von Feuerwehr
und Bauhof sowie die im Flächennutzungsplan geplante Wohnbaufläche an eine Regen-
entlastungsanlage angeschlossen werden sollten bzw. sollen. Bei dieser Regenentlas-
tungsanlage handelt es sich um das Regenüberlaufbecken vor der Zentralkläranlage. Für
dieses liegt ein Nachweis, dass die R.d.T. eingehalten werden bereits vor.


Versickerung von Niederschlagswasser und Bodenversiegelung


lm Bebauungsplan werden Festsetzungen zur Versickerung von nicht schädlich verunrei-
nigtem Niederschlagswasser getroffen. Diese Versickerung gilt, soweit wasserwirtschaft-
liche und gesundheitliche Belange nicht entgegen stehen. Wasserwirtschaftliche und ge-
sundheitliche Bedenken bestehen in aller Regel, wenn das Niederschlagswasser aus den
Herkunftsbereichen von Gewerbe, lndustrie, Verkehrsflächen und Stellplätzen stammt.
LKW-Stellplätze und Flächen, auf denen betriebsbedingte Verschmutzungen auftreten,
die die Grundwasserqualität beeinträchtigen könnten, sind daher von der Versickerung
von Niederschlagswasser ausgenommen.


lm Plangebiet ist lediglich das Niederschlagswasser der Dachflächen und der Pkw-
Stellplätze der Mitarbeiter qualitativ für eine Versickerung geeignet.


Die Versickerung des Niederschlagswassers der Dachflächen ist aufgrund der hohen
Grundwasserstände schwierig zu gestalten. Ausweislich der Veröffentlichungen des Hes-
sischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG) zu den Höchstgrundwasserstän-
den im April 2001 ist in dem Plangebiet mit Grundwasserständen bis fast 87,00 m ü NN
zu rechnen, also fast bis unter Geländeoberkante. lnsoweit kommt nur eine oberfläche-
nahe Ableitung des Niederschlagswassers der Dachflächen in die angrenzenden Grünflä-
chen in Frage.


7.5
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Alternativ ist daher auch eine Einleitung in den Silchergraben möglich. Eine entsprechen-
de Festsetzung wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. Bei Einleitung in den Gra-
ben ist nachzuweisen, dass eine schadlose Ableitung der einzuleitenden Mengen möglich
ist.


Erforderliche Erlaubnisse sind dazu bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen.


Regelungen zum Maß der Bodenversiegelung werden in den textlichen Festsetzungen in
Form von Teilversiegelungen getroffen.


Altlasten


Hinweise auf Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schädlichen Boden-
veränderungen und/oder Grundwasserschäden sind für das Plangebiet nicht bekannt.


Jedoch ist bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, auf sen-
sorische Auffälligkeiten zu achten. Werden diese festgestellt, ist umgehend das Regie-
rungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt (Dezernat lV/Da 41.5) zuinfor-
mieren.


Naturräumliche Grundlagen


Lage und naturräumliche Einordnung des Plangebietes


Das Plangebiet liegt im Norden der Kernstadt von Groß-Gerau, nördlich des Nordringes.


Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Haupteinheit Untermainebene, einer vorwie-
gend sandigen Ebene im Rhein-Main-Tiefland. Die zugehörige Grundeinheit ist der Heg-
bach-Apfelbach-Grund (KLAUSING 1 967)


Relief, Geologie und Boden


Das Plangebiet ist relativ eben und liegt auf einer Höhe von etwa 87 m ü.NN.


Das Plangebiet liegt im Bereich pleistozäner Terrassenflächen. Vorherrschende Bodenart
sind Braunerden und Parabraunerde über Flugsand, teilweise über Terrassensand. lm
nordöstlichen Teilbereich finden sich Auengebiete mit semiterrestrischen Böden (HLB
I 990).


Die unversiegelten Bereiche des Plangebietes übernehmen vielfältige Funktionen für den
Naturhaushalt. Sie haben eine Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als
Speicher von Niederschlagswasser und als Filter von Schadstoffen.


Grund- und Oberflächenwasser


Grundwasser


Das Plangebiet liegt in der hydrogeologischen Einheit Quartär des Oberrheingraben. Die
grundwasserleitenden Schichten sind mächtige pleistozäne Terrassensande und -kiese.
Es handelt sich um durchlässige Grundwasserleiter mit mittlerer Verschmutzungsemp-
findlichkeit. Die Grundwasserbeschaffenheit ist mit 12'bis 18'dH ziemlich trartilHle
1ee1).


Nördlich des Plangebietes liegt die Grundwassermessstelle Groß-Gerau Nr. 527209. Bei
der letzten Messung mit Datum vom 28.07.08 wurde ein Flurabstand von 1,98 m unter
Flur gemessen. Generell können die Grundwasserstände in diesem Bereich bis auf I m
unter Flur ansteigen.


Das Plangebiet ist unversiegelt und hat eine Bedeutung zur Grundwasserrückhaltung und
-neubildung.


Oberflächenwasser


9.


9.1


9.2


9.3
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9.4


Nördlich der Plangebietes verläuft der Silchergraben. Dieser ist im Trapezprofil gradlinig
ausgebaut und liegt gegenüber dem Gelände im Osten ca.2,50 und im Westen des
Plangebietes ca. 1 m unter Geländeoberkante.


Klima und Luft


Das Plangebiet liegt in der klimatisch begünstigten Rhein-Main-Ebene. Die mittlere jährli-
che Lufttemperatur liegt bei 9' C, die mittlere jährliche Niederschlagsmenge bei 600-700
mm. Die Hauptwindrichtung ist im Sommer Süd bis Südwest. lm Winter herrschen Winde
aus Nordost bis Ost vor.


Landwirtschaftlich genutzte Flächen besitzen grundsätzlich eine Bedeutung als Kaltluft-
entstehungsgebiet. Aufgrund der geringen Größe und des ebenen Reliefs sind aber keine
positiven Auswirkungen auf die angrenzenden Siedlungsflächen zu erwarten. Die vorhan-
denen Baum- und Gehölzbestände tragen zu einer Verbesserung des Kleinklimas bei.


Das Plangebiet liegt in einer bioklimatisch intensiv belastenden Zone. Es wird gekenn-
zeichnet durch zeitweiliges Auftreten von Wärmebelastungen, Nasskälte in stagnierender
Luft, verminderte Sonneneinstrahlung und erhöhte Luftverschmutzung insbesondere bei
austauscharmen Wetterlagen. Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich der Autobahn und
weiterer Hauptverkehrsstraßen und ist somit aus lufthygienischer Sicht vorbelastet.


Vegetation und Fauna


Vegetation


lm Oktober 2008 wurde eine Begehung des Plangebietes durchgeführt. Die Kartierung ist
in der landschaftsplanerischen Bestandsaufnahme dargestellt. lm folgenden wird in zu-
sammengefasster Form ein Überblick über die im Plangebiet vorhandenen Biotop- und
Nutzungsstrukturen gegeben.


Der westliche Teil des Plangebietes, ca. 213 der Gesamtfläche, wird als Ackerfläche ge-
nutzt. lm Osten befindet sich eine Wiesenfläche, teilweise mit Brachestrukturen, die als
Lagerfläche für den Bauhof genutzt wird. Zwischen den beiden Nutzungen verläuft ein
Grasweg. Am südlichen und östlichen Rand der Wiesenfläche ist eine kleinere Hecke aus
immergrünen Gehölzen wie Kirschlorbeer und Thuja angepflanzt worden.


Der nordöstliche Teilbereich wird von einer Gehölzfläche eingenommen. Das Gehölz be-
steht überwiegend aus Pionierarten wie Zitterpappel, Birke, Weide, Berberitze und Hasel.


Die Umgebung des Plangebietes wird von weiteren landwirtschaftlichen Flächen geprägt,
lm Westen befindet sich ein Friedhof. Nördlich des Plangebietes verläuft der Silchergra-
ben, der teilweise von Gehölzen begleitet wird.


Die Gehölzfläche sowie die verbrachten Bereiche der Wiesenfläche stellen die wertge-
benden Biotopstrukturen im Plangebiet dar.


9.5


9.5,1
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9.5.2 Fauna


Für das Plangebiet wurde ein faunistisches Gutachten erstellt (Bebauungsplan ,,Feuer-
wehr und Bauhof" am Nordring in Groß-Gerau, BFL Heuer & Döring, Brensbach, Juli
2009).


lnhalt des Gutachtens sind:


- Erfassung von Vögeln


Sowie orientierende Begehungen zur Einschätzung der Wertigkeit des Gebietes für


- Fledermäuse,


- Reptilien,


- Heuschrecken,


- Laufkäfer und


- Tagfalter.


ln der Zeit von Ende April 2009 bis zum 12. Juli 2009 wurden die Flächen im Untersu-
chungsraum zu verschiedenen Tageszeiten begangen und auf das Vorkommen von Vö-
geln, Fledermäusen, Reptilien, Heuschrecken, Laufkäfern und Tagfaltern hin untersucht.


Die untersuchten Tierartengruppen können jahresweise - unter anderem abhängig von
unterschiedlichen Witterungsverläufen - in stark wechselnden Häufigkeiten auftreten. Es
ist daher nicht ausgeschlossen, dass Häufigkeitseinschätzungen aus der Untersuchung
vom langjährigen Mittel abweichen.


Der Grabenzug ('Teichgraben') war im Juni ausgetrocknet, nur im noch Anfang Juli was-
serführenden Abschnitt im Westen konnten Grünfrösche beobachtet werden. Ein Ablai-
chen von Fröschen oder Kröten konnte im Frühjahr nicht beobachtet werden.


Avifauna


Nachgewiesen wurden im Untersuchungsgebiet 31 Vogelarten, von denen allerdings nur
15 Arten im Untersuchungsgebiet brüten. Die Anzahl der im Gebiet im gesamten Jahres-
verlauf zu beobachtenden Vogelarten dürfte höher sein, nimmt man Durchzügler im
Herbst und Wintergäste hinzu.


Mit zumeist nur wenigen Brutpaaren vertreten sind im Untersuchungsgebiet die charak-
teristischen Brutvögel des Siedlungsraums und der kleingliedrigen Kulturlandschaft. Es
sind dies häufige Arten wie z.B. Amsel, Blau- und Kohlmeise und Mönchsgrasmücke, die
in dem Gehölzbestand im Osten des Planungsraumes brüten. Mit mehreren Brutpaaren
vertreten sind auf dem angrenzenden Friedhof z.B. Feld- und Haussperling sowie der
Grünfink.


Außerhalb des Planungsraumes gab es außerdem folgende Brutnachweise:


- Feldlerche (Grünland im Nordosten des UG, 1 Brutpaar)


- Girlitz (Kopfweide am Teichgraben, 1 Brutpaar)


- Goldammer (Baumweide am Teichgraben, 1 Brutpaar)


- Hausrotschwanz (randlich auf Schafweide mit Obstbäumen, 1 Brutpaar).


Nur als Nahrungsgast im Gebiet festgestellt wurde der Kiebitz. Ein Trupp mit 8 - 10 Vö-
geln hielt sich im Juli auf einer Ackerbrache im Norden des UG auf. Eine Brut im Frühjahr
konnte nicht festgestellt werden.


Neben den typischen Brutvögeln des Siedlungsraums finden sich als Nahrungsgäste
auch Kulturfolger wie Elster und Rabenkrähe. Das Gebiet zur Nahrungssuche nutzten mit
Mäusebussard, Rotmilan und Turmfalke drei Greifvogelarten.
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Artname RL-D RL-H Nachweis im Untersuchungsgebiet


Brutvogel, Gehölzbestand im Osten des pla-
nungsraumes


, Nahrungsgast


Amsel Turdus merula


Bachstelze Motacilla alba


Blaumeise Parus caerulens - Brutvogel, Gehölzbestand im Osten des Pla"
nylg!ralnlgs


Buchfink Fringilla coeleps Brutvogel, Gehölzbestand im Osten des Pla-
nungsraumes


Elster Pica pica Nahrungsgast


F"t* Phasianus colchicus Nahrungsgast


4owgtFelds


Garte


;perling Passer montanus V Brutvogel, Friedhof


Brutvogel. Gehölzbestand im Osten des Pla-
nungsraumes


ngrasmücke Sylvia borin


Girlitz Serinus serinus Brutvogel, am Teichgraben auf Kopfweide


Goldammer Miliaria calandra . .-, Brutvogel, aqTeichgraben auf Baumweide


Grünfink Carduelis chloris - Brutvogel, Friedhof


Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros : Brulyggg! q{lder Schafweide im Westen


Haussperling Passer domesticus V Brutvogel, Friedhof


Haustaube Columba livia f. Dom Nahrungsgast


Parus maior Brutvogel, Gehölzbestand im Osten des Pla-
nungsraumes


Kiebitz Vanellus vanellus 1 Nahrungsgast


Mäusebussard Buteo buteo - Nahrungsgast


Kohlmeise


[/ehlschwalbe Delichon urbica


lvlglcEgrag*ücke Sylvia atricapiila


!9!ry!-99g"tt


Brutvogel, Gehölzbestand im Osten des Pla-
nungsraumes


Rabenkrähe Corvus corone Nahrungsgast


Rauchschwalbe Hirundo rustica Nahrungsgasl


Ringeltaube Columba palumbus Nahrungsgast


RotXefrtcfren Erithacus rubecula Brutvogel, Gehölzbestand im Osten des Pla-
nungsraumes


Rotmilan Milvus milvus Nahrungsgast


Singdrossel Turdus philomelos Brutvogel, Friedhof


Star Sturnus vulgaris - Nahrungsgast


Stieglitz Carduelis carduelis - V Nahrungsgast


Stockente Anas platyrhynchos - Nahrungsgast


- . -Nah 
rung.sgastTurmfalke Falco tinnunculus


Wacholderdrossel Turdus pilaris - Nahrungsgast


4!!!e!€


Tabelle 1


Troglodytes troglodytes Brutvogel, Gehölzbestand im Osten des Pla-
nungsraumes


lm Untersuchungsgebiet festgestellte Vogelarten (Brutvögel und Nahrungsgäste)
(Rl-Deutschland: Bauer et al. 2008, RL-Hessen: Hormann et al. 2006)


Abkürzungen:
1 vom Aussterben bedroht 2 stark gefährdet
3 gefährdete Art
V zurückgehende Art - Bestandsrückgang mehr als 20% (Vorwarnliste)
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Alle heimischen Vogelarten sind gemäß $ 10 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG i.V.m. Artikel 1 der
Vogelschutz-Richtlinie besonders geschützt. lm Gebiet nicht nachgewiesen wurden Brut-
vorkommen streng geschützter Vogelarten (gem. g 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG).


Fledermäuse


Nachgewiesen wurden zwei Fledermausarten, die in Tabelle 2 aufgeführt sind. Die Tiere
wurden jeweils während der Jagd am Nordrand des Untersuchungsgebietes beobachtet
(Teichgelände). Aus einem Quartier ausfliegende Tiere wurden im Untersuchungsgebiet
nicht beobachtet.


lArtname FFH-Art tr-'-* Nachweis im Untersuchungsgebiet


Jrelte'f!gq911g5 F),otb daubenio{ril 
-[ 


Anllang lV t - 3 am 28


Ewerrfbdermaus 
-Fipirt*tk*phbtr"ilr',s 


IArt*gtV t - [3 @
Tabelle2 lmUntersuchungsgebietfestgestellteFledermausarten


Rl-Deutschland: Boye et al. 1998, Rl-Hessen: Kock & Kugelschafter 1996)


Abkürzungen:
3 gefährdete Art


Alle heimischen Fledermausarten sind gem. $ 10 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG i.V.m Anlage 1


Spalte 2 BArtSchVO besonders geschützt. Die beiden im Untersuchungsraum festge-
stellten Arten sind gemäß $ 10 Abs. 2 Nr. 1 1 BNatSchG i.V.m. Anhang lV der FFH-RL
streng geschützt.


Die häufigere Art ist im Untersuchungsraum die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrel-
lus). Sie wurde bei beiden Begehungen beobachtet, wobei die maximal beobachtete lndi-
viduenzahl nicht über drei Exemplare hinausging. Diese Art jagt bevorzugt den durch Ge-
hölze gegliederten Randbereich der Teichanlagen im Nordosten des UG. Die Wasserfle-
dermaus (Myotis daubentonii) ist die zweite festgestellte Art. Hier wurde nur ein Exemplar
am 28. Juni beobachtet, das über dem Teichgelände jagte.


Jagende Fledermäuse wurden im Geltungsbereich des B-Planes nicht festgestellt. Wich-
tig für die im Norden des Untersuchungsraumes jagenden Fledermäuse sind die bachbe-
gleitenden Gehölzstrukturen, die als Leitstrukturen und als Jagdareal dienen. Eine be-
sondere Bedeutung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans für Fledermäuse ist auf-
grund der Beobachtungsdaten im Jahr 2009 nicht erkennbar.


Reptilien


Bei den Begehungen der Flächen (Sichtbeobachtungen, Kontrolle möglicher Verstecke
von Mai bis Juli) konnten keine Reptilien nachgewiesen werden. lm Bereich des Fried-
hofes dürfte die Blindschleiche vorkommen. Ein Vorkommen der Ringelnatter am Teich-
graben und im Bereich der Teichanlage im Nordosten des Untersuchungsgebietes kann
nicht ausgeschlossen werden.


Eine besondere Bedeutung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans für Reptilien ist
aufgrund der vorliegenden Beobachtungsdaten und der Habitatstrukturen nicht (mehr) er-
kennbar.


Tagfalter


RL-D RL-H Nachweis im Untersuchungsgebiet


Anthocharis cardamines Aurorafalter


Araschnia levana Landkärtchen


Celastrina argiolus Faulbaumbläuling


Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen


Gonepteryx rhamni Zitronenfalter
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Maniola jurtina Ochsenauge


Melanargia galathea Schachbrett verbreitet


Nymphalis c-album C-Falter


Nymphalis io Tagpfauenauge verbreitet


Ochlodes venatus Gemeiner Dickkopffalter selten


Pieris brassicae Großer Kohlweißling verbreitet


Pieris napi Grünadenrueißling


Pieris rapae Kleiner Kohlweißling verbreitet


Polyommatus icarus Hauhechel-BIäuling


Thymelicus Iineola Schwarzkolbiger Dickkopff .


Vanessa atalanta


Tabelle 3 lm Untersuchungsgebiet festgestellte Tagfalter und Widderchen
RL-D: Pretscher 1998, RL-H: Kristal & Brockmann 1995 - Tagfalter, Zub, Kristal & Seipel 1995 -
Widderchen; die Gefährdungsangaben der regionalisierten RL Hessen entsprechen bei den
vorkommenden Arten der Landesliste


Abkürzungen:
E Einzelnachweis


Die in Tabelle 3 kursiv gedruckten Arten sind gemäß $ 10 Abs. 2 Nr. 10 BNatSchG i.V.m
der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt. Streng geschützte Arten gemäß


$ 10 Abs. 2 Nr. 1 1 BNatSchG kommen im Gebiet nicht vor.


Bei den im Frühjahr und Frühsommer beobachteten Arten handelt es sich meist um kom-
mune Offenland-Arten, die im ausgesprochen blütenarmen Untersuchungsgebiet an
Säumen oder im Grünland nachgewiesen werden konnten. Selbst diese Ubiquisten kom-
men im Gebiet nicht zahlreich, sondern nur verbreitet vor, d. h. es fliegen auch an klima-
tisch günstigen Tagen nur vereinzelte Falter. Die größte Dichte erreichten Arten wie das
Schachbrett oder das Ochsenauge auf dem Grünland im Norden des UG.


Eine besondere Bedeutung des Untersuchungsgebietes für Tagfalter ist aufgrund von
dessen Struktur- und Blütenarmut nicht zu erkennen.


Heuschrecken


lm Laufe des Frühsommers wurden bei Stichproben 13 Heuschreckenarten (s. Tabelle 4)
nachgewiesen. Zwei der nachgewiesenen Arten (Feldgrille und Weinhähnchen) gelten in
Hessen als gefährdet, beides sind jedoch Arten, die im klimatisch begünstigten Südhes-
sen noch verbreitet vorkommen.


Häufigste Arten im Gebiet sind weit verbreitete, wenig spezialisierte Arten wie das Grüne
Heupferd (Tettigonia viridissima - in Hochstaudenfluren, Hecken und Gebüschen) und der
Gemeine Grashüpfer (Chorthippus parallelus - auf Wiesen und an Säumen), Mit dem
Braunen Grashüpfer (Chorthippus brunneus) und dem Weinhähnchen (Oecanthus pel-
luscens) sind typische Arten trockenwarmer Standorte im UG vertreten. Es fehlen je-
doch charakteristische Arten von Trockenrasen und Heiden (2.8. der Heide-Grashüpfer -


Stenobothrus lineatus) und Arten der offenen Sandflächen (Blauflügelige Ödlandschrecke
* Oedipoda caerulescens), die auf den offensandigen Flächen im Gebiet (Lagerplatz)
durchaus vorkommen könnten. Von den im Frühsommer nur unzureichend zu erfassen-
den Dornschrecken wurde im Gebiet die Gemeine Dornschrecke (Tetrix undulata) nach-
gewiesen. Weitere potenziell im Untersuchungsgebiet vorkommende Dornschreckenarten
sind im Spätsommer aktiv. Dornschrecken sind nicht geschützt.
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Artname IiL-D RI-l{ Factrweis im Unter-
suchungs-raum


lMeconema thalast''r'um


Chorthippus albomarginatus Iteq1'1lg'sqqql1rytuJ
_'-L-i - F;üieitet -


Qh9!!ippus biguttulus _ Nachtigall-Grashüpfer t- '-Fyea!?!;r
Chorthippus brunneus tqlüelc.rq:ruqre
Chorthippus parallelus Gemeiner Gr i- - -- L-- ['ql[ei]el
ConoCephalus discolor Langflügelige S-hwertiöhrecke-


Gryllus campestris F"bsjilb - Fl t 
- g- [öü'ra.d qllq


Leptophyes pu nc1?tE!'me I Punktierte Zartschrecke


lMetrioptera roeselii Roesels Beißschrecke t_= Grünland im NO


tö"*.th,r. pjil,frgE W"rhäh."h*
L__-_.__ t 3 L9_t_rl"@


Ph.iliq.plgtr g1! L Gewöhnliche Strauchschrecke


l-fata -
Gemeine Dornschrecke


; Tettigonia viridissima lcru*. HJrG;d _t - t - lverbreitet


Tabelle 4 I m Untersuchungsgebiet festgestellte Heuschreckenaden
RL-D: lngrisch & Köhler 1997, RL-H: Grenz & Malten 1995


Abkürzungen: 3gefährdetEEinzelnachweis


Die Vorkommen von Heuschrecken beschränken sich auf Arten, die wie Roesels Beiß-
schrecke oder das Heupferd, auch noch in verbrachendem Grünland vorkommen und auf
weit verbreitete Arten des mageren Grünlandes wie den Braunen Grashüpfer und den
Gemeinen Grashüpfer. Typische Offenlandarten warm-trockener Biotope fehlen oder
kommen nur in geringer Zahl vor. Der Untersuchungsraum ist als mäßig artenreich zu be-
zeichnen, die Flächen hätten aber bei entsprechender Nutzung bzw. Pflege ein höheres
Potenzial als Heuschreckenlebensraum.


Eine besondere Bedeutung des Untersuchungsraumes für Heuschrecken ist aufgrund der
derzeitigen Nutzung bzw. seiner Vegetationsstruktur nicht gegeben.


Laufkäfer


Festgestellt wurden neben ubiquitären Arten auch für trockenwarme Sandgebiete typi-
sche Arten wie der Zwerg-Schnelläufer (Harpalus pumilus) und der Schmale Bunt-Grab-
läufer (Poecilus lepidus). Sandlaufkäfer allerdings wurden auf den Flächen nicht festge-
stellt. Mit Harpalus pumilus wurde eine Art nachgewiesen, die in der Roten Liste Hessen
aufgeführt ist (Vorwarnliste, Malten 1998).


Das Laufkäfervorkommen im Gebiet kann als mäßig artenreich bezeichnet werden, wobei
Funde xerophiler Arten wie Syntomus foveatus (Sand-Zwergstreuläufer) und Poecilus
versicolor (Glatthalsiger Bunt-Grabläufer) sowie thermophiler Arten wie Calathus ambi-
guus (Breithalsiger Kahnläufer) auf ein gewisses Potenzial der Flächen im östlichen
Randbereich hinweisen, während Maisacker und Brachfläche im Kernbereich der Unter-
suchungsflächen derzeit keine nennenswerte Bedeutung für Laufkäfer haben.


Gemeine Eichenschrecke


t - Errt"'e+oll__ _
L- - - Lagerplatz
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Abbildung 7: Habitatstrukturen und Avifauna (BFL, Juli 2009)
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9.6


Zusammenfassung


Die Untersuchungen in den Monaten April bis Juli 2009 lassen eine besondere Bedeu-
tung des Gebietes für die untersuchten Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Reptilien,
Heuschrecken, Tagfalter und Laufkäfer nicht erkennen. Nachgewiesen wurden vorwie-
gend euryöke Arten und nur wenige spezialisiertere, seltenere Arten. Charakteristische
Arten trocken-warmer Lebensräume, die man angesichts der Boden- und Klimaverhält-
nisse hätte erwarten können, wurden nicht oder nur in kleiner Zahl gefunden.


Besonders geschützte Tierarten wurden bei den Artengruppen Vögel (alle heimischen Ar-
ten) und Tagfalter (Bläulinge) festgestellt. Nach Anhang lV der FFH-Richtlinie streng ge-
schützt sind die beiden im Nordosten des Gebietes jagenden Fledermausarten Zwerg-
und Wasserfledermaus. Diese werden durch einen Bebauung nach den Maßgaben des
Bebauungsplanes nicht gestört. Damit werden die Verbotstatbestände gem. $ 42
BNatSchG nicht erfüllt.


Hauptursache für das eingeschränkte faunistische Artenspektrum des Gebietes ist die
derzeitige Bewirtschaftung der Flächen, die zumeist als Acker (Maisacker, Spargelflä-
chen) genutzt werden. Die brachgefallene Lagerfläche zeigte sich nach ihrer Räumung im
Mai/Juni arten-, blüten- und strukturarm.


Der Eingriffsvermeidung dient ein Erhalt sämtlicher Gehölzstrukturen im Verlauf des
Teichgrabens mit möglichst breiter beidseitiger Pufferzone. Sie stellen für Vögel, Fleder-
mäuse und für lnsekten wichtige Habitatstukturen dar. Der Grabenzug mit seiner Uferve-
getation ist für alle Tierarten ein Refugium und zudem ein wichtiger Wander-Korridor.
Durch den Erhalt dieser Strukturen handelt es sich nicht um einen unzulässigen Eingriff
nach den Maßgaben des $ 14 Abs. 3 HENatG.


Landschaft, Freizeit und Erholung


Das Plangebiet wird durch landwirtschaftliche Nutzflächen, die teilweise brach gefallen
sind, geprägt. lm Norden grenzt der Silchergraben an, derteilweise von Gehölzbeständen
begleitet wird. Südlich des Nordringes grenzt das gut eingegrünte Grundstück des Be-
triebshofs der Stadt Groß-Gerau an. lm Osten schließt sich eine Friedhofsfläche an.


Die Umgebung wird größtenteils durch weitere landwirtschaftlich genutzte Flächen ge-
prägt, die wenig landschaftsgliedernde Elemente enthalten. Das wichtigste landschafts-
gliedernde Element in der Umgebung des Plangebietes sind die Gehölzbestände entlang
des Silchergrabens.


Das Plangebiet hat lediglich eine untergeordnete Bedeutung für die Erholung und Frei-
zeit. Die angrenzenden Feldwege werden von Spaziergängern als Verbindung in die freie
Landschaft genutzt.


Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete


Vogelschutzgebiete


Das VS-Gebiet 6217-403,,Hessische Altneckarschlingen" liegt in etwa 300 m Entfernung
zum Plangebiet des Bebauungsplanes. Das VS-Gebiet 6017-401,,Mönchbruch und Wäl-
der bei Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau" liegt in etwa 550 m Entfernung.


62'17 -403,,Hessische Altneckarsch lingen"


Kurzcharakteristik: Mehr oder weniger durchgängiges Band von Feuchtgebietskomple-
xen im Verlauf des verlandeten Altneckars bzw. des Rheinrandflusses mit Feuchtwiesen,
Röhrichten, Seggenriedern und Bruchwäldern.


Begründung: Vorkommen einer Vielzahl seltener und bestandsbedrohter Brut- und Zug-
vogelarten, insbesondere Vogelarten nach Anhang I EU-VSRL mit zum Teil landesweiter


9.7


9.7.1
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9.7.2


Bedeutung (u.a. Rohrweihe, Tüpfelralle, Wachtelkönig, Blaukehlchen, Großer Brachvo-
gel)


Entwicklungsziele/Pflegepläne: Erhaltung und Entwicklung der an einen hohen Grund-
wasserstand gebundenen Feuchtbiotope als Brut-, Rast- und Überwinterungsareale zahl-
reicher nach den Anhängen der EU-VSRL geschützten Vogelarten


Vogelschutzgebiet 6017-40'l ,,Mönchbruch und Wälder bei Mörfelden-Walldorf und
Groß-Gerau"


Kurzcharakteristik: Großes zusammenhängendes Waldgebiet (überwiegend alte ei-
chenreiche Laubwälder sowie naturnahe Feuchtwaldgesellschaften) mit eingeschlosse-
nen Wiesenzügen aus einem Mosaik von Feuchtwiesen, Röhrichten und Großseggen-
riedern sowie langgestreckten trockenen Heideflächen


Begründung: Bestes hessisches Brutgebiet für Mittelspecht und Schwarzkelchen, eines
der 5 besten hessischen Brutgebiete für Tümpelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Heidelerche
und Zwergrohrdommel, bedeutendes Rastgebiet auch für Kraniche


Entwicklungsziele/Pflegepläne: Erhaltung der strukturreichen Waldbestände mit aus-
reichendem Tot- und Altholzanteil, Erhaltung des Offenlandcharakters der trockenen Hei-
de- und Grasflächen


Mögliche Betroffenheit durch die Planung


Das Plangebiet bietet keiner der in den Erhaltungszielen der Vogelschutzgebiete genann-
ten Vogelart einen Lebensraum. Lediglich der Kiebitz wurde als Nahrungsgast auf einer
Ackerbrache im Norden außerhalb des Plangebietes beobachtet.


Die wichtigste Biotopstruktur im Plangebiet stellt der außerhalb des Plangebietes gelege-
nen Silchergraben mit den begleitenden Gehölzstrukturen dar. Die Gehölzstruktur wird
durch Festsetzungen im Bebauungsplan teilweise erhalten. Zudem wird in den Bereichen,
in denen sich entlang des Grabens keine Gehölze befinden, eine Fläche zur Anpflanzung
heimischer Gehölze ausgewiesen. Somit wird gewährleistet, dass grabenbegleitend eine
durchgehende Gehölzstruktur entsteht, die eine Funktion als Habitiat- und Verbundstruk-
tur übernehmen kann und zudem eine Pufferfunktion zur angrenzenden Nutzung darstellt


Durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes kommt es weiterhin weder zu
einer direkten Flächeninanspruchnahme innerhalb der VS-Gebiete noch zu einer Erhö-
hung des Nutzungsdruckes in den VS-Gebieten.


Beeinträchtigungen der beiden benachbarten Vogelschutzgebietes 6217-403,,Hessische
Altneckarschlingen" und 6017-401,,Mönchbruch und Wälder bei Mörfelden-Walldor-f und
Groß-Gerau" durch die Planung können ausgeschlossen werden.


FFH Gebiete


Das FFH-Gebiet 6016-304 ,,Wald bei Groß-Gerau" liegt in etwa 700 m Entfernung zum
Plangebiet. Zwischen dem Plangebiet und dem FFH-Gebiet verläuft die Autobahn 67.


Kurzcharakteristik: Unzerschnittenes Waldgebiet mit zahlreichen Altholzbeständen z.T.
sehr feucht. lm Gebiet liegen zwei Naturschutzgebiete.


Beg rü nd u ng : Altes Laubwaldgebiet m it schutzwürdigen Waldlebensraumtypen


Entwicklungsziele/Pflegepläne: Erhaltung der Waldgesellschaften im Rahmen der na-
turnahen Bewirtschaftung sowie das teilweise Belassen von Totholz als wichtiges Teilha-
bitat für Käferarten Heldenbock und Hirschkäfer


Mögliche Betroffenheit durch die Planung


Erhaltungsziel ist der Erhalt alter Laubwaldgebiete mit entsprechenden Lebensraumtypen
und Arteninventar. Somit bestehen keine relevanten funktionalen Bezüge zwischen den
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beiden Gebieten. Zudem ist das Plangebiet von dem FFH-Gebiet durch die Trasse der
A 67 getrennt.


Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes 6016-304 ,,Wald bei Groß-Gerau" durch die pla-
nung können ausgeschlossen werden.


10. Städtebauliches Konzept


Das Ziel der vorliegenden Planung ist es, einen neuen Standort für Feuerwehr und Bau-
hof in der Stadt Groß-Gerau zu schaffen.


lm östlichen Bereich des Planungsgebiets sind die Gebäude der Feuenryehr (u.a. Fahr-
zeughalle, Übungsturm, Leitstelle, Gebäude für Umkleiden, Sozialräume, Werkstätten,
Venvaltungsräume und Schulungsräume) angesiedelt. Für Übungen vorgesehen sind der
Hof und die nördlich angrenzende Flächen.


lm westlichen Bereich entsteht der neue Bauhof der Stadt Groß-Gerau mit einer Fahr-
zeughalle, Werkstätten, einem Außen- und einem lnnenlager sowie einem Veruiraltungs-
gebäude und Sozialräumen.


Die Erschließung der beiden Einrichtungen erfolgt vom Nordring ausgehend.


An den Randbereichen des Plangebietes sind Anpflanzflächen festgesetzt, die zur Ein-
grünung der geplanten Baukörper dienen und einen Übergang in die angrenzende freie
Landschaft schaffen. lm nördlichen Bereich des Plangebiets ist die Eingrünung entlang
des Silchergrabens 10 m tief. Das im östlichen Teil dieser Eingrünung vorhandene Ge-
hölz wird innerhalb des 10 m Eingrünungsstreifens erhalten. Diese Eingrünungsbereiche
im Norden stimmen mit den Abständen überein, die zum Silchergraben eingehalten wer-
den müssen.


lmmissionsschutz


Straßenverkehrslärm


Das Plangebiet ist durch Straßenverkehrsgeräusche der A 67 und des Nordrings belastet.


Autobahn A 67


lm Hinblick auf die A 67 ist bei einer Entfernung von 240 m mit einer Lärmbelastung von
64,4 dB(A) tagsüber und von 59,4 dB(A) nachts zu rechnen. Dies bedeutet eine über-
schreitung der lmmissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV für ein Gewerbegebiet von 0,4
dB(A) nachts. Die Grenzwerte für ein Gewerbegebiet werden hier angenommen, da diese
Nutzung am ehesten der geplanten Nutzung Feuenruehr und Bauhof entspricht.


Nordring


Grundlage der Berechnung der lmmissionspegel des Nordrings sind die Verkehrsdaten
der Verkehrsrahmenkonzept lnnenstadt für das Jahr 2000 (Dorsch Consult Verkehr und
lnfrastruktur GmbH).


Die Verkehrsbelastung des Nordrings im Jahr 2000 lag bei einer durchschnittlichen tägli-
chen Verkehrsmenge (DTV) von 10.410 Kfzl24h. Hochgerechnet auf das Jahr 2020 liegt
die Belastung bei einer angenommenen jährlichen Erhöhung des Kfz-Verkehrs von 0,3 %
(6 % bei 20 Jahren) bei einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge (DTV) von
11.035 KFZtz4h.


Damit ergeben sich nach überschlägiger Ermittlung aufgrund folgender Eingangsdaten:


Durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge (DTV) von 11.035 Kfzl24h
Straßengattung : Gemeindeverbindungsstraße
Zulässige Höchstgeschwindigkeit = 70 km/h
Straßenoberfläche nicht geriffelter G ussasphalt
Freie Schallausbreitung


11.


11.1
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Längsneigung der Straße maximal 5 %


Höhe des lmmissionsortes über Fahrstreifen = 0 m, 3 m,6 m, 9 m, 12 m


folgende Mittelungspegel am Nordring.


Abstand zur Straße Höhe über Fahrstreifen Mittelungspegel tags Mittelungspegel nachts


17 m Abstand 0m 67,3 dB(A) 56,4 dB(A)


17 m Abstand 3m 70,5 dB(A) 5e,6 dB(A)


17 m Abstand 6m 71,1 dB(A) 60,2 dB(A)


17 m Abstand 9m 70,9 dB(A) 60,0 dB(A)


17 m Abstand 12m 70,6 dB(A) 5e,7 dB(A)


Unter Berücksichtigung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für ein
Gewerbegebiet bzw. sonstiges Sondergebiet von


tagsüber 65 dB(A) und


nachts 55 dB(A)


ergeben sich für das Plangebiet in der Nähe zum Nordring Überschreitungen von maxi-
mal 6,1 dB(A)tags und 5,2 dB(A) nachts.


Die schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 sind keine Grenzwerte, son-
dern Orientierungswerte, deren Einhaltung im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungs-
planes der Abwägung gemäß $ 1 Abs. 7 BauGB unterliegt.


Hinsichtlich der Beurteilung von Verkehrslärmimmissionen wird der Abwägungsspielraum
der schalltechnischen Belange im Rahmen der städtebaulichen Planung jedoch durch die
lmmissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16 BlmSchVO) einge-
schränkt.


Bei Gegenüberstellung der Berechnungsergebnisse mit den lmmissionsrichtwerten der
Verkeh rs I ä rmsch utzverord n u n g f ü r Gewerbegebiete, von


tagsüber 69 dB(A) und


nachts 59 dB(A)


ergeben sich für den dem Nordring am nächsten liegenden Teil des Plangebietes eine
Überschreitung von 2,1 dB(A) tags und 1,2 dB(A) nachts.


Aus diesem Grund werden für Aufenthaltsräume und Wohnungen innerhalb der Gebäude
von Bauhof und Feuerwehr passive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt.


11.2 Schallschutzmaßnahmen


Bezüglich der passiven Lärmschutzmaßnahmen wird auf die DIN 4109 als Grundlage für
die Dimensionierung der passiven Schallschutzmaßnahmen verwiesen, die u.a. die
Schalldämm-Maße für Fenster und Außenwände angibt. Nach dieser DIN ergeben sich in
Abhängigkeit vom zugrunde gelegten ,,maßgeblichen Außenlärmpegel" Schalldämm-
Maße für Fenster und Außenwände für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernach-
tungsräume u.ä. sowie Büroräume. Ausschlaggebend für die Dimensionierung ist ferner
der Anteil der Fensterflächen.


Die Bemessung der Luftschalldämmung ist erst im Rahmen der Genehmigungsplanung
der Gebäude vorzunehmen. Dabei obliegt die Entscheidung, welche konkreten baulichen
oder technischen Vorkehrungen an den einzelnen Gebäuden vorgenommen werden, dem
Bauherrn. lm Baugenehmigungsverfahren ist ein Schallschutznachweis gemäß DIN 4109
hinsichtlich des Außenlärms zu führen.
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12.


12.1


Beg ründu ng der bau planungsrechtlichen Festsetzungen


Flächen für den Gemeinbedarf


Das Plangebiet wird als Fläche für,,Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feuenvehr
und Bauhof" festgeselzl. Zusätzlich wird innerhalb der Bauflächen eine Nutzungsabgren-
zung vorgenommen. Diese Abgrenzung ist nötig, um dem Bestimmtheitsgebot der Pla-
nung zu entsprechen, denn die Planung muss sich auf ein konkretes, seiner Art nach ein-
deutig festgelegtes Vorhaben des Gemeinbedarfs beziehen.


Zulässig sind bauliche Anlagen für Feuerwehr und Bauhof, einschließlich der dafür erfor-
derlichen Einrichtungen und Gebäude. Zur Klarstellung wurde festgesetzt, dass ferner
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, die Feuerwehr und Bauhof zuge-
ordnet und in Grundfläche und Baumasse den baulichen Anlagen von Feuenvehr und
Bauhof untergeordnet sind, zulässig sind. Diese Festsetzung orientiert sich an der ent-
sprechenden Festsetzung bei Gewerbegebieten.


Maß der baulichen Nutzung12.2


12.2.1 MaximalzulässigeGrundfläche


Für den Bereich des Bauhofs und der Feuenruehr werden maximal zulässige Grundflä-
chen festgelegt. lm Zusammenhang mit den festgesetzten überbaubaren Grundstücks-
flächen ist die maximale Überbauung somit ausreichend definiert. lm Bereich der Fläche
für den Gemeinbedarf, die für die Nutzung Feuenvehr vorgesehen ist, kann ein übungs-
turm errichtet werden. Für diesen wird eine maximale Grundfläche von 35 m, festgesetzt.


Unter Einbeziehung der Kappungsgrenze aus $ 19 Abs. 2 BauNVO kann die überbaubare
Fläche im Bereich der Feuerwehr durch Nebenanlagen um 3.000 m2 überschritten wer-
den und somit insgesamt 9.000 m2 betragen. lm Bereich des Bauhofs können Nebenan-
lagen auf einer Grundfläche von 6.000 m2 errichtet werden. Damit beträgt die insgesamt
überbaubare Fläche für die Nutzung Bauhof 18.000 m2. Die nach Anwendung der Kap-
pungsgrenze entstehende Grundflächenzahl liegt unter der Obergrenze für das Maß der
baulichen Nutzung des $ 17 Abs. 1 BauNVO für Gewerbe- und lndustriegebiete sowie für
sonstige Sondergebiete von 0,8.


12.2.2 Höhe baulicher Anlagen


Die Begrenzung der Gebäudehöhen wird auf 12 m festgesetzt. Dies ermöglicht die Errich-
tung von Gebäuden, die den Anforderungen der Feuenruehr und des Bauhofes gerecht
werden. Diese Höhe entspricht ungefähr der Höhe der auf der südlichen Seite des Nord-
rings bereits errichteten Bebauung (ca. 11 m Gebäudehöhe).


Bei der Festlegung der Gebäudehöhen wurde berücksichtigt, dass die Gebäude mit So-
ckel errichtet werden können, da mit erhöhten Grundwasserständen zu rechnen sein wird.
Weiterhin wurde berücksichtigt, dass es sich bei dem Plangebiet um einen Bereich han-
delt, der am Rande zum Übergang in unbebaute Bereiche liegt. Allerdings ist das Umfeld,
vor allem durch das lndustriegebiet ,,lm Schachen" und durch die bereits bestehende Be-
bauung auf der gegenüberliegenden Seite des Nordringes beeinträchtigt. Aufgrund dieser
Beeinträchtigung kann davon ausgegangen werden, dass die ermöglichte Höhe der Be-
bauung keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes hervorruft.


Um einen Übungsturm zu ermöglichen, wird auf einer begrenzten Fläche, die maximale
Höhe dieser Anlage auf 25 m begrenzt. Diese gesonderte Festsetzung ist nötig, da der
Übungsturm von der Typologie der anderen Gebäude stark abweicht.


Höhenbezugspunkt


Zur Klarstellung wird festgelegt, dass für Höhenfestsetzungen die Oberkante des Nord-
rings vor dem Gebäude jeweils als Höhenbezugspunkt zu nehmen ist. Ferner wird fest-
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12.3


12.4


12.5


gesetzt, dass der so festgesetzte Höhenbezugspunkt auch gleichzeitig Geländeoberflä-
che im Sinne der HBO ist. Somit ist dieser auch die Bezugshöhe zur Ermittlung der Ab-
standsflächen nach der HBO.


Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen


Um eine flexible Stellung der Gebäude auf dem Grundstück und die Errichtung größerer
zusammenhängender Gebäudekomplexe zu ermöglichen, werden die überbaubaren Flä-
chen g roßzügig festgesetzt.


Es wird eine abweichende Bauweise im Sinne einer offenen Bauweise (mit seitlichem
Grenzabstand) festgesetzt, jedoch mit der Möglichkeit Baukörper von mehr als 50 m
Länge zu errichten.


Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen


Die Flächen für die Grundstücksrandeingrünung und der Bereich der Gehölzflächen, die
erhalten werden sollen, sind von Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen freizuhalten.


Sinn dieser Festsetzungen ist es, die nicht überbaubaren Randzonen, von diesen Anla-
gen freizuhalten, um die notwendigen Eingrünungsmaßnahmen sicherzustellen.


lm Bereich des Repräsentationsgrüns / Eingangsbereichs sind Stellplätze erlaubt, wenn
die festgesetzten 50 % der Fläche begrünt sind. Garagen und andere Nebenanlagen sind
in diesem Bereich ausgeschlossen, da es sich bei diesen um bauliche Anlagen handelt.
Von diesen soll der Eingangsbereich freigehalten werden.


lm übrigen Bereich, der nicht durch Flächen zum Anpflanzen bzw. Erhalt überlagert ist,
wird durch diese Festsetzung gewährleistet, dass Stellplätze, Garagen und Nebenanla-
gen flexibel auf dem Grundstück angeordnet werden können.


Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft


12.5.1 Oberflächenbefestigung


Aus der allgemeinen landschaftsplanerischen Zielsetzung und den Vorgaben des Regio-
nalplans (Bereich für die Grundwassersicherung) heraus, den Anteil an versiegelten Flä-
chen möglichst gering zu halten, werden Vorgaben zur Oberflächenbefestigung gemacht.
Vollständige Versiegelung führt zum Aufheizen der Flächen im Sommer, Erwärmung der
Umgebung durch Rückstrahlung, erhöhten Staubanfall und schnellem Abfluss des Nie-
derschlagswassers.


Danach sind befestigte, nicht überdachte Flächen der Baugrundstücke mit geringer Nut-
zungsintensität als teilversiegelte Flächen anzulegen. Damit soll erreicht werden, dass
das Oberflächenwasser dieser nicht intensiv genutzten Flächen versickern kann.


Sämtliche Hof- und Fahrflächen des Bauhofes und der Feuerwehr sind jedoch wasserun-
durchlässig in Straßenbauweise zu befestigen und an den Schmutzwasserkanal anzu-
schließen. Auch Grünsammelstellen zur dauerhaften Lagerung von Grünschnitt sind was-
serundurchlässig zu befestigen und an den Schmutzwasserkanal anzuschließen.


12.5.2 Versickerung und Ableitung von Niederschlagswasser


Die Versickerung oder Ableitung dient der Anreicherung des Grundwassers und der Ver-
meidung eines beschleunigten Oberflächenabflusses mit damit verbundenen Abflussspit-
zen in Vorflutern nach stärkeren Niederschlagsereignissen. Der mit der Bebauung und
der Versiegelung einhergehende Eingriff in den Grund- und Oberflächenwasserhaushalt
wird so zumindest teilweise wieder ausgeglichen.
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12.6


Die Versickerungsmöglichkeiten sind jedoch im Plangebiet sehr eingeschränkt. Zum ei-
nen ist lediglich das Niederschlagswasser der Dachflächen und der Pkw-Stellplätze der
Mitarbeiter qualitativ hierfür geeignet. Zum anderen ist aufgrund der hohen Grundwasser-
stände die Versickerung schwierig zu gestalten. Ausweislich der Veröffentlichungen des
Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG) zu den Höchstgrundwasser-
ständen im April 2001 ist in dem Plangebiet mit Grundwasserständen bis fast 87,00 m ü
NN zu rechnen, also fast bis unter Geländeoberkante. lnsoweit kommt nur eine oberflä-
chenahe Ableitung des Niederschlagswassers der Dachflächen in die angrenzenden
Grünflächen in Betracht.


Daher wurde als Alternative zur Versickerung die Ableitung in den Silchergraben ermög-
licht. Bei Einleitung in den Graben ist nachzuweisen, dass eine schadlose Ableitung der
einzuleitenden Mengen möglich ist.


Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen


12.6.'l Grundstücksbepflanzungen (Repräsentationsgrün / Eingangsbereich,,l " und
Grundstücksrandeingrünung,,2'n)


Die Festsetzungen gewährleisten eine Ein- und Durchgrünung des Plangebietes und leis-
ten damit einen Beitrag zur Kompensation der verursachten Beeinträchtigung von Natur
und Landschaft. Durch die Begrünung werden positive Wirkungen für das Boden-, Was-
ser-, Klima- und das biotische Potenzial sowie für das Ortsbild erzielt.


Die Grundstücksrandeingrünung lässt an den Randbereichen einen Übergang entstehen,
der das Plangebiet in die Landschaft einbindet und gleichzeitig einen Lebensraum, Rück-
zugsort sowie eine Vernetzungsstruktur für die Tier- und Pflanzenwelt darstellt.


Um die positiven Wirkungen der festgesetzten Eingründungen bzw. Flächen zum Erhalt
zu sichern werden für diese Bereiche differenzierte Festsetzungen über die Zulässigkeit
von Nebenanlagen getroffen.


Der Ausschluss von Einfriedungen im Bereich der Bepflanzung in der Nähe des Silcher-
grabens sichert die Einhaltung des Abstandes von 10 m zum Silchergraben (Uferbereich).


12.6.2 Dachbegrünung


Die Festsetzung soll die konsequente Durchgrünung des Gebietes gewährleisten und zur
Verbesserung des Kleinklimas, durch geringere Aufheizung der Flächen und Baukörper,
beitragen.


Dachbegrünungen vermögen Niederschlagswasser zu speichern, so dass Regenwasser
dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zugeführt wird und die Entwässerungssysteme
entlastet werden.


'12.7 Flächen zur Erhaltung von Bäumen, sträuchern und sonstige Bepflanzungen


Prägend für das Gebiet ist der Gehölzbestand entlang des Silchergrabens, der gleichzei-
tig eine wichtige Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz besitzt und den Bereich gut
in die angrenzende freie Landschaft einbindet. Dieser Bereich wird soweit als möglich er-
halten.


Begründ u ng der bauordnungsrechtlichen Festsetzu ngen


Dachformen und -neigungen werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes festge-
setzt, um zu gewährleisten, dass eine Dachbegrünung durchgeführt wird. Ein Flachdach
stellt für die Nutzung der Gebäude als Feuerwehr und Bauhof die geeignetste Dachform
dar, da keine schwer nutzbaren Dachräume entstehen, die zusätzliche Betriebskosten
verursachen.


13.
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14.


DerAusschluss von Einfriedungen in einem Abstand von 10 m zum Silchergraben (Ufer-
bereich) sichert die einzuhaltenden Abstände.


Begründung der wasserrechtlichen Satzung


Regenwasserrückhaltung zum rationellen Umgang mit Wasser


Zur Ableitung des Niederschlagswassers der Dachflächen wird auf Grundlage von g 42
Abs. 3 Hess. Wassergesetz eine wasserrechtliche Satzung in den Bebauungsplan aufge-
nommen, Ziel der Satzung ist es, zunächst Regenwasserrückhalteanlagen (Zisternen)
vorzusehen.


Bei weitgehend unverschmutztem Niederschlagswasser der Dachflächen ist bei entspre-
chender Eignung des Untergrundes der Überlauf oberflächlich über die belebte Bodenzo-
ne (2. B. über Entwässerungsmulden) zu versickern. Als Alternative wird die Ableitung
des Überlaufs des weitgehend unverschmutztem Niederschlagswasser in den Silchergra-
ben ermöglicht.


Die Entnahme von Brauchwasser (2.8. für Gartenbewässerung) wird empfohlen.


Für das Niederschlagswasser sämtlicher Hof- und Fahrflächen des Bauhofes und der
Feuerurehr sowie der Grünsammelstellen ist die Satzung nicht vorgesehen, da dieses
Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal einzuleiten ist.


Begründung der Kennzeichnung gemäß S 9 Abs. 5 BauGB


Gemäß $ 9 Abs. 5 BauGB sind Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vor-
kehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungs-
maßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind, im Bebauungsplan zu kennzeichnen.


Weiterhin sind gemäß $ 9 Abs. 6a BauGB i. V. m. $ 15 Abs. 1 Hessisches Wassergesetz
(HWG) überschwemmungsgefährdete Gebiete, die erst bei Überschreitung des Bemes-
sungshochwassers überschwemmt werden oder beiVersagen von Deichen oder ver-
gleichbaren öffentlichen Hochwasserschutzeinrichtungen überschwemmt werden können
in Raumordnungs- und Bauleitplänen zu kennzeichnen.


Die potentielle Überflutungshöhe beträgt gem. der genannten Studien 3 - 4 m


Aufgrund des potenziellen Überflutungsrisikos sind ggfs. geeignete bautechnische Maß-
nahmen vorzusehen, um den Eintrag von wassergefährdenden Stoffen bei Über-
schwemmungen zu verhindern und alle nach dem Stand der Technik möglichen Vorkeh-
rungen zur Gefahrenabwehr und zur Vorsorge für den Hochwassertal zu treffen.


Eing riffs- und Ausg leichsbetrachtu ng


Verbal-arg umentative Ei nordnung


Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes werden die bauleitplanerischen
Voraussetzungen für die Verlagerung von Bauhof und Feuenvehr an diesen Standort ge-
schaffen. Zudem sollen durch die Zusammenlegung dieser beiden Einrichtungen zusätz-
lich Synerg ieeffekte genutzt werden.


Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes kommt es zu negativen Auswirkungen auf
den Naturhaushalt. Diese können durch Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen im Plange-
biet nur teilweise wieder ausgeglichen werden.


lm Folgenden werden in zusammengefasster Form die aus der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes resultierenden Eingriffe in den Naturhaushalt beschrieben und landespflege-
rische Maßnahmen aufgeführt, die der Kompensation und Verringerung der Eingriffe die-
nen.


15.


16.
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Eingriffe


- Verlust von Lebensräumen für Flora und Fauna in Form von Acker- und Wiesenflä-
chen sowie Gehölzbeständen


dauerhafter Verlust von Bodenfunktionen durch Überbauung und Versiegelung bisher
unversiegelter Bodenbereiche


- Verlust von Boden als Ackerfläche für die landwirtschaftliche Produktion


- Verlust und Abnahme von natürlichen Versickerungsflächen durch Überbauung und
Versiegelung, dadurch Verringerung der Grundwasserneubildung


- Verlust von landwirtschaftlichen Flächen sowie Gehölzbeständen mit Bedeutung für
die klimaökologische Ausgleichsleistung


Enruärmung des Lokalklimas durch geplante Bebauung, Abnahme der Luftfeuchtigkeit
und damit tendenzielle Verschlechterung des Kleinklimas


- Anderung des Landschaftsbildes durch die bauliche lnanspruchnahme eines bisher
landwirtschaftlich geprägten Bereiches


Minimierung und Ausgleich


Die Minimierung und der Ausgleich negativer Eingriffsfolgen wird im Plangebiet u.a. durch
folgende Maßnahmen angestrebt:


Erhalt eines Teilbereiches der vorhandenen Gehölzfläche


- extensive Dachbegrünung auf einem Teilbereich der geplanten Gebäude


Beschränkung der überbaubaren bzw. versiegelten Flächen


Begrünung und Eingrünung der Baufläche


- Verwendung wasserdurchlässiger Bodenbeläge


- Versickerung bzw. Ableitung des Niederschlagwassers


Beschränkung der baulichen Höhen der baulichen Anlagen


Trotz der geplanten Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen können die durch die Auf-
stellung des Bebauungsplanes hervorgerufenen Eingriffe im Plangebiet nicht vollständig
ausgeglichen werden. Somit ist eine Kompensation notwendig, die nachfolgend nume-
risch ermittelt wird.


Numerische Bilanzierung


Um den nach Naturschutzrecht geforderten Ausgleich des geplanten Eingriffs zu bemes-
sen, wird eine numerische Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung anhand der Kompensations-
verordnung - KV vom 01.09.2005 durchgeführt. Der lnhalt dieser Bilanzierung ist eine
Gegenüberstellung des Zustandes von Natur und Landschaft vor und nach der Durch-
führung der Bauvorhaben, die durch den Bebauungsplan ermöglicht werden.


Nachfolgende Tabelle stellt die numerische Bewertung von Bestand und Planung in Bio-
topwertpunkten dar.


16.2
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Defizit 290.450
enspricht 35%


Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aufgrund des Bestandes
insgesamt 829.079 Biotopwertpunkte. Auf Grundlage der Festsetzungen ergeben sich
538.629 Biotopwertpunkte. Dies entspricht einer Biotopwertdifferenz von - 290.450 Wert-
punkten, bzw. einem Defizit 35 Yo.


Das Defizit von 290.450 Punkten wird vom Ökokonto der Stadt Groß-Gerau abgebucht.


17. Flächenstatistik


Fläche für Gemeinbedarf
Flächen für Begrünung
davon Repräsentationsgrün,,1 "


davon Grundstücksrandeingrünung,,2"


davon Fläche zum Erhalt


Überbaubare Flächen


davon Feuerwehr


davon Bauhof


Geltungsbereich Bebauungsplan


42.11'l m2


8.317 m"
1.909 m'
4.629 m2


1.779 m'


18.000 m'z


6.000 m'?


'12.000 m,


42.111 m2


100 %


20%
5%


11%
4%


43%
15%


28%


100 %


Nuvungstyp
nach Anlaqe 3 KV


WP/
m"


Fracne Je Nut-
zunqtvo in m2


Biotopwert


vorher nachher vorher nachher
Tvp-Nr. Bezeichnunq Erläuteruno So.4xSo.5 Sp.4xSp.6


1. Bestand vor Eingriff
11 191 Acker, intensiv 16 29.076 465.216
06.910 Wiese, intensiv 21 6.661 139.881
09.1s0 ruderale Wiese 39 3.150 122 85C


02.100 Gebüsch. trocken bis frisch 36 2.174 78.264
02.500 Hecke, standortfremd Zieroehölze Rand Wiese 23 409 9.407
10.610 Feldweg, bewachsen Grasweq 21 641 13.461


2. Zustand nach Ausgleich / Ersatz


10.715 Dachfläche, nicht begrünt
mit Versickerunq


50 %o von GR. + 6Pu 6 9.000 54.000


10.720 Dachfl äche, exten siv beg rü nt 50 % von GRr + 6Pt 19 9.000 171 .000


10.51C versiegelte Fläche 70% der übrigen
Grundstücksflächen


3 11.724 35.172


02.400 Hecken. heimisch Anpflanz 2 27 4.629 124.983
02.600 Hecken, heimisch,


straßenbeqleitend
50%o von Anpflanz 1 20 954 19.080


11 .221 strukturarme G rünanl aqen 30% der übriqen Fläche 14 5.025 70.350
02.100 Gebüsch, trocken bis frisch Flächen zum Erhalt 36 1.779 64.044


42.111 42.111 829.079 538,62!
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18. Umweltbericht


Nach $ 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes für alle Bauleitpläne eine
Umweltprüfung durchzuführen. ln der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt in im Umweltbericht gemäß $ 2a Nr. 2 BauGB be-
schrieben und bewertet.


18.1 Kurzdarstellung des lnhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes


18.1.1 Angaben zum Standod


Das Plangebiet liegt im Norden der Stadt Groß-Gerau, nördlich des Nordringes. lm Osten
grenzt ein Friedhof an. Der Geltungsbereich hat eine Größe von etwa 4,2 ha.


18.1.2 Art des Vorhabens und Festsetzungen


Art des Vorhabens


Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes werden die bauleitplanerischen
Voraussetzungen für die Verlagerung von Bauhof und Feuerwehr an diesen Standort ge-
schaffen. Zudem werden durch die Zusammenlegung dieser beiden Einrichtungen Syn-
ergieeffekte genutzt werden.


Festsetzungen


Das Plangebiet wird als Fläche für den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Bauhof und
Feuerwehr festgesetzt. Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung wird jeweils
eine Grundfläche und eine maximale Gebäudehöhe festgesetzt.


Das Niederschlagswasser ist zu versickern oder alternativ in den angrenzenden Silcher-
graben abzuleiten. Befestigte, nicht überdachte Flächen im Plangebiet sollen in wasser-
durchlässiger Bauweise angelegt werden, soweit wasserwirtschaftliche Belange nicht
entgegenstehen.


An den Randbereichen des Plangebietes sind Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen vorgesehen. Diese übernehmen sowohl gestal-
terische als auch ökologische Funktionen, Zudem sollen Teile der Dächer mit einer ex-
tensiven Dachbegrünung versehen werden.


18.1.3 Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden


Fläche für Gemeinbedarf 42.111 m2


davon Repräsentationsgrün ,,1" 1.909 m'


davon Grundstücksrandeingrünung ,,2" 4.629 m2


davon Fläche zum Erhalt 1.779 m'


Geltungsbereich Bebauungsplan 42.11'l m2


Städtebauliche Werte


- Bauhof: 12.000 m2 überbaubare Fläche


- Feuenryehr. 6.000 m2 überbaubare Fläche
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18.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und -planungen sowie deren Berücksichti-
gung


18.2.1 Fachgesetze


Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBI. l, 5.2414), zulelzl geändert
durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07 .2009 (BGBI. I S. 2585)


Gesetz ü ber Natu rsch utz u nd Landschaftspflege (Bu ndesnatu rsch utzgesetz -
BNatSchG) i. d. F. vom 25.03 .2002 (BGBI. l, S. 1 1 93), zuletzt geändert durch Art. 3
des Gesetzes vom 22.12.2008 (BGBI. I S. 2986)


Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Hessisches Natur-
schutzgesetz HENatG) vom 04.12.2006 (GVBI. I S. 619), zuletzt geändert durch Art. 4
des Gesetzes vom 12.12.2007 (GVBI. I S. 851)


- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 19.08.2002 (BGBI. I S. 3245), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585)


Hessisches Wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 06.05.2005 (GVBI. l, S. 305), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.11.2007 (GVBI. I S. 792)


Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) ) i d. F. vom 26.09.2002 (BGBI. l,


S. 3830), zulelzl geändert durch Art. 15b des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. I S.


2585)


Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. d. F. vom 25.06.2005
(BGBI. l, S. 1757), zuletzt geändert durch Art.2 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI.
r s. 2585)


Schutzgebietssystem Natura 2000


ln ca. 300 m Entfernung zum Plangebiet liegt das Vogelschutzgebiet 6217-403,,Hessi-
sche Altneckarschlingen", in ca. 550 m Entfernung das Vogelschutzgebiet60lT-401
,,Mönchbruch und Wälder bei Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau". ln ca. 700 m Entfer-
nung befindet sich das FFH Gebiet 6016-304 ,,Wald bei Groß-Gerau".


Für alle benachbarten Natura 2000-Gebiete wurde geprüft, ob durch die vorliegende Pla-
nung Beeinträchtigungen der Schutzgebiete hervorgerufen werden (vgl. Kap. 9.7). Als
Ergebnis ist festzuhalten, dass es durch die Aufstellung des Bebauungsplanes zu keinen
negativen Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebiete kommt.


Sc h utzgebietsausweisu n gen


Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in einem Wasserschutzgebiet Zone lll B.


Dieses dient dem Schutz der Wassergewinnungsanlagen und Brunnen ,,Hof Schönau".


Das Plangebiet liegt in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet (wird beiVersagen
eines Deichs überschwemmt). Direkt nordwestlich an das Plangebiet grenzt das
Überschwemmungsgebiet des Hegbaches an.


Weitere Schutzausweisungen nach dem Wasserrecht, Naturschutzrecht, Forstrecht oder
Denkmalschutzrecht liegen im Plangebiet und in planungsrelevanter Umgebung nicht vor.


Eingriffsregelung nach BaUGB und BNatSchG


Die Eingriffsregelung für den vorliegenden Bebauungsplan wird in der Begründung zum
Bebauungsplan betrachtet. Die wichtigsten Ergebnisse werden in den Umweltbericht in-
tegriert. Es werden entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum
Ausgleich formuliert, die planungsrechtlich im Bebauungsplan festgesetzt werden.


lmmissionsschutz
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Das Plangebiet ist durch Straßenverkehrsgeräusche der A 67 und des Nordrings belastet.
lm Hinblick auf die A 67 ist bei einer Entfernung von 240 m mit einer Lärmbelastung von
64,4 dB(A) tagsüber und von 59,4 dB(A) nachts zu rechnen. Durch den direkt angrenzen-
den Nordring beträgt die Belastung71,1 dB(A) tags und 60,2 dB(A) nachts. Dies bedeutet
eine Überschreitung der Orientierungswerte der DIN '18OOO um 6,1 dB(A) tags und 5,2
dB(A) nachts (vgl.Teil A Kap. 11.1). Daher sehen die textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes passive Lärmschutzmaßnahmen vor.


18.2.2 Fachplanungen


Regionalplan


lm Regionalplan Südhessen 2000 (RPS 2000) ist das Plangebiet als ,,Bereich für die
Landwirtschaft", ,,Regionaler Grünzug" und als ,,Bereich für die Grundwassersicherung"
dargestellt.


Flächennutzungsplan


Das Plangebiet wird im Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß-Gerau als Grünfläche
mit der Zweckbestimmung ,,Friedhof Bestand und Planung" dargestellt.


Um dem Entwicklungsgebot des $ 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, wird der Flächennut-
zungsplan im Parallelverfahren gemäß $ I Abs. 3 BauGB geändert.


Entwurf des Regionalen Flächennutzungsplans


Der Entwurf des Regionalen Flächennutzungsplanes 2009 sieht einen Teil der vorherigen
Friedhofsfläche als ,,Fläche für den Gemeinbedarf, Sicherheit und Ordnung" vor. Der an-
dere Teil ist als Grünfläche mit der Zweckbestimmung ,,Friedhof" dargestellt. Auf die ge-
nauen Abgrenzungen wird in der Stellungnahme der Stadt Groß-Gerau zum Entwurf des
Regionalen Flächennutzungsplanes hingewiesen werden.


Bebauungsplan


Für das Plangebiet besteht der rechtskräftige Bebauungsplan ,,Friedhof Waldstraße".
Dieser sieht für das Plangebiet eine Friedhofserweiterungsfläche vor. Eine Aufhebung
des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich.


Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes, der Umweltauswirkungen und der
Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung


ln den nachfolgenden Tabellen werden für die einzelnen Schutzgüter in zusammenge-
fasster Form der bestehende Umweltzustand, die Umweltauswirkungen der Planung so-
wie die Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der negativen Umweltauswirkun-
gen der Planung dargestellt. Zudem wird die Erheblichkeit des Eingriffs beurteilt,


18.3
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18.3.1 SchutzgutMensch


Umweltmerkmale Umweltauswirkungen Maßnahmen zur
Vermeidung / Verminderung


Schutzgut Mensch


- überwiegend landwirtschaftliche Nut-
zung des Gebietes, Flächen teilweise
brach gefallen


- westlich angrenzende Feldwege besil
zen Bedeutung als Verbindung in die
freie Landschaft für Spaziergänger


- in der Umgebung überwiegend land-
wirtschaftliche Flächen. Friedhof


Lärmimmissionen
- Plangebiet durch lmmissionen der A


67, des Nordringes und der westlich
verlaufenden Bahnlinie belastet


- Lärmbelastung durch A 67 tags 64,4
dB(A), nachts 59,4 dB(A)


- Lärmbelastung durch den Nordring
tags 71,1 dB(A), nachts 60,2 dB(A)


- weitere Lärmquelle: Bahnlinie westlich
des Plangebietes


- Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche
- Zunahme des Verkehrs auf den Zu-


bringerstraßen


Lärmimmissionen
- Orientierungswert für Gewerbegebiete


der 16. BlmSchV wird überschritten


nicht notwendig


Lärmimmissionen
- passive Schallschutzmaßnahmen an


den Gebäuden


Bewertung: Durch das Planvorhaben sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu enruarten.


18.3.2 Schutzgut Boden


Umweltmerkmale Umweltauswirkungen Maßnahmen zur
Vermeidung / Verminderung


Schutzgut Boden


- ebenes Relief, Höhe ca. 87 m ü.NN
- Geologie: pleistozäne Terrassenflä-


chen
- Boden: (Para-)Braunerden über Flug-


sandfferrassensand,
im Nordosten Auengebiete mit semi-
terrestrischen Böden


- Vorbelastung durch über"wiegend in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung,
v.a. Bodengefüge, Verdichtung, Stoff-
eintrag


- keine Hinweise auf Altlasten vorhan-
den


dauerhaft e Versiegelung
Vedust des Wirkungsgefüge des Bo-
dens (Regelungs-, Produktions- und
Lebensraumfunktionen)
baubedingt wird ein Teil der Boden-
struktur der bisher unbebauten Berei-
che verändert
betriebsbedingt Gefahr von Bodenver-
unreinigungen durch LKW-Verkehr
und Lagernutzung


- Verwendung wasserdurchlässiger
Oberflächenbefestigungen in Teilbe-
reichen der Baugrundstücke, soweit
wasserwirtschaft liche Belange nicht
entgegen stehen.


- Sicherung und Wiederverwendung des
Oberbodens


Bewertung: Da es sich im Plangebiet bisher unversiegelte Flächen befinden (ca. 4 ha), kommt es durch den großflächigen
Verlust natürlicher, unversiegelter Bodenbereiche zu erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden.


18.3.3 SchutzgutWasser


Umweltmerkmale Umweltauswirkungen Maßnahmen zur
Vermeidung / Verminderung


Schutzgut Wasser


Grundwasser
- hydrogeologische Einheit Quartär des


Oberrheingrabnes
- grundwasserleitende Schichten sind


mächtige pleistozäne Terrassensande
und
-kiese


- durchlässige Grundwasserleiter mit
mittlerer Verschmutzungsempfindlich-
keit, Grundwasserbeschaffenheit ist
mil 12' bis 18' dH ziemlich hart


- nördlich anorenzend Grundwasser-


Grundwasser
- Verlust natürlicher Versickerungsflä-


che, Erhöhung des Oberflächenabflus-
ses und Verringerung der Grundwas-
serneubildung


- betriebsbedingt erhöhter Wasserbe-
darf


Grundwasser
- möglichst geringer Überbauungs- und


Versiegelungsgrad
- Versickerung und alternative Ableitung


des Niederschlagwassers der Dachflä-
chen


- Verwendung wasserdurchlässiger
Oberflächenbefestigungen in Teilbe-
reichen der Baugrundstücke, soweit
wasserwirtschaft liche Belange nicht
entgegenstehen.
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Maßnahmen zur
Vermeidung / Verminderung


messstelle Groß-Gerau Nr. 527209,
letzte Messung (28.07.08) Flurabstand
1,98 m unter Flur, generell Anstieg bis
auf 1 m unter Flur möglich


- größtenteils unversiegelter Bereich mit
Bedeutung für Wasserrückhaltung und
Grundwasserneubildung


- aufgrund überwiegend intensiver land-
wirtschaft licher Nutzung Vorbelastung
des Wasserpotenzials möglich


Oberflächengewässer
- nördlich angrenzend verläuft der Sil-


chergraben (außerhalb des plangebie-
tes)


Oberflächengewässer
- keine


Verwendung wasserundurchlässiger
Oberflächenbefestigungen auf Flä-
chen, auf denen betriebsbedingte Ver-
schmutzungen auftreten, die die
Grundwasserqualität beeinträchtigen
könnten


Oberflächengewässer
- keine Maßnahmen notwendig


Bewertung:AufgrundfestgesetzterVersickerungbzw.Ableitungkommtesnichtzuerhebliche"m
Wasserpotenzials.


18.3.4 Schutzgut Klima und Luft


Maßnahmen zur
Vermeidung / Verminderung


Schutzgut Klima und Luft
- Lage in der Rhein-Main-Ebene, Jah-


resmitteltemperaturen 9" C, mitflerer
jährlicher Niederschlag 600-700 mm


- landwirtschaftliche Nutzfläche mit
grundsätzlicher Bedeutung zur Kalt-
luftentstehung


- Fläche hat aufgrund der geringen
Größe und des ebenen Reliefs keine
Bedeutung zum Luftaustausch mit den
angrenzenden Siedlungsflächen


- bestehende Grün- und Gehölzstruktu-
ren (Brachflächen) besitzen positive
Auswirkungen auf das Kleinklima


- bestehende Belastungssituation durch
ackerbauliche Nutzung (Geruch,
Staub, Spritz- und Düngemittel)


- Reduzierung von Kaltluftentstehungs-
flächen mit untergeordneter Bedeu-
tung


- Verlust von Gehölz- und Grünflächen
- Veränderung des Kleinklimas durch


Uberbauung und Versiegelung (Erhö-
hung der Durchschnittstemperatur)


- Erhöhung von Emissionen durch
Hausbrand und Verkehr


- Anlage Baum- und Strauchpflanzun-
gen mit positiven klimatischen Auswir-
kungen


- Dachbegrünung auf einem Teil der
geplanten Baukörper


- Erhalt eines Teilbereiches der beste-
henden Gehölzfläche


- Pflanzung großkroniger Laubgehölze
mit positiven Auswirkungen auf das
Kleinklima


Bewertung: Das Plangebieterfüllt keine übergeordnete klimatische Funktion, erhebliche Auswirkungen bzw. Beeinträchti-gungen auf die klimatischen Bedingungen des Umfeldes sind nicht zu erwarten.


18.3.5 schutzgut Tiere und pflanzen / Biologische Vielfalt


Maßnahmen zur
Vermeidung / Verminderung


Schutzgut Tiere und Pflanzen / Biologische Vielfalt
Vegetation
- im westlichen Teilbereich Ackerfläche


(ca.2l3 der Fläche)
- lm Osten Wiesenfläche, teilweise mit


Brachestrukturen, die als Lagerfläche
für den Bauhof genutzt wird, am west-
lichen und östlichen Rand der Wiese
gepflanzte Hecke aus immergrünen
Gehölzen


- im Nordosten Gehölzfläche, überwie-
gend aus Pionierarten (Zitterpappel,
Birke, Weide)


- im Norden grenzt Silchergraben an
(teilweise von Gehölzen begleitet)


- Umgebung geprägt durch weitere
landwirtschaftliche Flächen, Friedhof


- Verlust von Lebensraum in Form
landwirtschaft licher Nutzflächen (A-
cker- und Wiesenfllächen) sowie Ge-
hölzbeständen und Brachestrukturen


- Schaffung von Biotopstrukturen durch
Ein-/Durchgrünung des Gebietes


- Veränderung des Artenspektrums


- Erhalt eines Teilbereiches der beste-
henden Gehölzfläche


- Anlage einer strukturreichen Grund-
stücksrandeingrünung


- Festlegung elnes Mindestanteils an zu
begrünender Grundstücksfläche


- Pflanzung von Bäumen im Straßen-
raum


- Venryendung einheimischer Pflanzen-
arten
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Umweltmerkmale Umweltauswirkungen Maßnahmen zur
Vermeidung / Verminderung


und Gewerbegrundstück
- bestehende Gehölzstruktur am Sil-


chergraben wertvolle Biotopstruktur
(Lebens- und Nahrungsraum für Fau-
na)


Fauna
- Erstellung eines faunistischen Gutach-


tens (BFL Heuer & Döring, Brensbach,
Juli2009, vgl Kap. 9.5.2)


- Untersuchungen von April bis Juli
2009: Plangebiet besitzt keine beson-
dere Bedeutung für die untersuchten
Artengruppen Vögel, Fledermäuse,
Reptilien, Heuschrecken, Tagfalter,
Laufkäfer (überwiegend euryöke Arten
vorhanden)


- streng geschützte Arten nach Anhang
lV FFH-RL: Zwerg- und Wasserfle-
dermaus (agend nördlich des plange-
bietes beobachtet)


' besonders geschützte Arlen: bei Ar-
tengruppen Vögel (alle heimischen Ar-
ten) und Tagfalter (Faulbaumbläuling,
Hauhechel-Bläuling) festgestellt
Avifauna: 3'1 Arten nachgewiesen, da-
von 15 Brutvögel
keine Reptilien nachgewiesen


' Tagfalter: übenriegend kommune Of-
fenland-Arten, nur verbreitetes Vor-
kommen, Struktur- und Blütenarmut im
Plangebiet)
Heuschrecken: häufig sind verbreitete,
wenig spezialisierte Arten, teilweise
auch Vorkommen typischer Arten von
trockenwarmen Standorten
Laufkäfer: überwiegend ubiquitäre Ar-
ten, teilweise Arten von trockenwar-
men Sandgebieten, Vorkommen mä-
ßig artenreich


Keine Erfüllung der Verbotstatbestän-
de gem. $ 42 BNatSchG


Keine Unzulässigkeit des Eingriffes
nach $ 14 Abs. 3 HENatG


Bewertung: Durch die Planung kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und pflanzen aufgrUno
der Überplanung der wertvollen Gehölz- und Brachestrukturen im nordäsflichen Teil des piangebietes,


18.3.6 Schutzgut Landschaft


Umweltmerkmale Umweltauswirkungen Maßnahmen zur
Vermeidung / Verminderung


Schutzgut Landschaft


- landwirtschaftliche Nutzflächen, v.a.
Acker, teilweise Brachflächen (Wie-
senbrache), Lagerflächen


- im Norden Silchergraben, teilweise mit
Gehölzbeständen, diese sind wichtiges
gliederndes Landschaftselement


- in der Umgebung weitere landwirt-
schaftlichen Nutzflächen, im Osten
Friedhof, im Süden Wohnbebauung


- Vorbelastung der Landschaft durch
Fernwirkung umliegender Gl-Gebiete


- Veränderung des Landschaftsbildes
von einem landwirtschaftlichen in ei-
nen bebauten Bereich


- Verlust von Grün- und Gehölzbestän-
den


- Erhalt eines Teiles des Gehölzes als
landschaftsbildprägendes Element


- Schaffung einer strukturreichen
Grundstücksrandeingrünung


- Festsetzen einer maximalen Gebäu-
dehöhe


Bewertung: Durch die Planung kommt es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft.
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18.3.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter


Umweltmerkmale Umweltauswirkungen Maßnahmen zur
Vermeidung / Verminderung


Schutzgut Kultur- und Sachgüter


- keine vorhanden keine zu erwarten - keine notwendig


Bewertung: Da keine schützenswerten Kultur- und Sachgüter vorhanden sind, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu
erwarten.
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18.4


18.5


18.6


18.7


Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes


Durch die Umsetzung der vorliegenden Planung kommt es im Plangebiet zur Bebauung
eines bisher landwirtschaftlich geprägten Bereiches. Durch die Bebauung und Versiege-
lung eines bisher großflächig unversiegelten Freibereiches kommt es zu erheblich negati-
ven Auswirkungen auf das Bodenpotenzial. Durch die Überplanung und den damit zu eF
wartenden Verlust eines Teilbereiches des ökologisch hochwertigen Gehölzes sowie der
ruderalen Wiese ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflan-
zen zu rechnen,


Für das Plangebiet besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan, der eine Friedhofserweite-
rungsfläche festsetzt. Durch die vorliegende Planung wird dieser Bebauungsplan ersetzt.
Bei Nichtdurchführung der vorliegenden Planung ist nicht davon auszugehen, dass es im
Plangebiet auf langfristige Sicht zu einer Friedhofsenveiterung gekommen wäre, denn
aufgrund der hohen Grundwasserstände ist die Fläche nicht für die Nutzung als Fried-
hofserweiterung geeignet.


Alternativenprüfung


Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Feuenruehr und Bauhof am Nordring" wird
eine Anderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt. Da der Flächennutzungsplan
die städtebauliche Entwicklung des gesamten Gemeindegebietes steuert, wird die Prü-
fung von Standortalternativen auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung durchge-
führt. Auf die Alternativenprüfung in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung
wird venruiesen.


Beschreibung der Vorgehensweise I Schwierigkeiten bei der Ermittlung


Angewandte Untersuchungsmethoden waren :


- Bestandserhebungen der Biotop- und Nutzungstypen vor Ort (Oktober 2008),


- überschlägige Ermittlung der Geräuscheinwirkungen durch den Straßenverkehr,


- Faunistisches Gutachten (BFL Heuer & Döring, Brensbach, Juli 2009)


- Auswertung vorhandener Unterlagen (Regionalplan Südhessen 2000, Landschafts-
rahmenplan Südhessen 2000, Unterlagen des Planungsverbandes Frankfurt, Hydro-
geologische Kartenwerk Hessen von 1991 , Bodenkarte der nördlichen Oberrheinebene
1 9e0).


Bei der Ermittlung der Umweltbelange gab es keine Schwierigkeiten. Gleichwohl beruhen
Angaben z.B. zum Gewerbelärm und zu Beeinträchtigungen lokalklimatischer Verhältnis-
se durch die Bebauung auf grundsätzlichen und allgemeinen Annahmen.


Ü berwachung der Umwettauswirku ngen (Mon itori ng)


Nach $ 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen,
die auf Grund der Durchführung der Bauleitplanung eintreten, zu übenruachen. Dadurch
sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig ermittelt wer-
den und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden.
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Zur Uberwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) wird die Gemeinde insbesonde-
re die Entwicklung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen überprüfen.


Allgemein verständliche Zusammenfassung


Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes werden die bauleitplanerischen
Voraussetzungen für die Verlagerung von Bauhof und Feuenruehr der Stadt Groß-Gerau
an einen Standort am Nordring geschaffen werden. Das Plangebiet wird als Fläche für
den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Bauhof und Feuerwehr festgesetzt. Die Größe
des Geltungsbereiches beträgt ca. 4,2 ha.


Das Plangebiet wird zur Zeil überwiegend landwirtschaftlich als Acker- und Wiesenfläche
bzw. Lagerfläche für den Bauhof genutzt. Weiterhin befindet sich im Plangebiet eine öko-
logisch hochwertige Gehölzfläche sowie eine Wiesenbrache.


lm Rahmen der vorliegenden Umweltprüfung wurde ermittelt, dass es durch die geplante
Bebauung und Versieglung zu erheblich negativen Auswirkungen auf das Bodenpotenzial
sowie durch den Verlust eines Teilbereiches der Gehölzfläche zu erheblich negativen
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen kommt. Die Verbotstatbestände des
$ 42 BNatSchG werden jedoch nicht erfüllt.


Andere erheblich negative Auswirkungen auf die in der Umweltprüfung behandelten
Schutzgüter Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Sach- und Kulturgüter konnten
nicht festgestellt werden.


lm Rahmen der Eingriffsregelung wurde ermittelt, dass für den vorliegenden Bebauungs-
plan ein naturschutzrechtlicher Ausgleich notwendig ist.
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Zusammenfassende Erklärung


Nach $ 10 Abs. 4 BauGB ist dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen.
Die zusammenfassende Erklärung muss folgende Angaben enthalten:


- die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden sowie


- aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.


1. Verfahrensablauf


o Bekanntmachung der frühzeitigen öffentlichkeitsbeteiligung gemäß $ 3 Abs. 1


BauGB am 12.Q2.2009


o Frühzeitige öffentlichkeitsbeteiligung gemäß $ 3 Abs. 1 BauGB vom 19.02.2009
bis 06.03.2009


. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange gemäß $ 4 Abs. 1 BaUGB mit Schreiben vom 26.01.2009


. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß $ 3 Abs. 2 BauGB am
06.08.2009


. öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes gemäß S 3 Abs. 2
BauGB vom 13.08.2009 bis 14.09.2009


. Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zum
Entwurf gemäß $ 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 12.08.2009


o Prüfung und Entscheidung über die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen und
Beschluss des Bebauungsplanes mit den im Plan enthaltenen Satzungen als Sat-
zung gemäß S 10 Abs. 1 BauGB durch die Stadtverordnetenversammlung am
08.12.2009


o lnkrafttreten des Bebauungsplanes durch amtliche Bekanntmachung gemäß $ 10
Abs. 3 BauGB am ...........


2. Ziele des Bebauungsplanes


Mit dem Bebauungsplan werden die bauleitplanerischen Voraussetzungen für die Errich-
tung der benötigten Gebäude von Bauhof und Feuenruehr geschaffen.


Die Erweiterungsmöglichkeiten der Feueruvehr sind an ihrem momentanen Standort, am
östlichen Ende des Nordrings, stark begrenzt. Gleiches gilt für den Bauhof, dessen Lage
im alten Ortskern von Groß-Gerau ebenfalls keine weitere Entwicklung zulässt. Ziel des
Bebauungsplans ist es, die Feuenvehr und den Bauhof an einem neuen Standort zu-
sammenzufassen. Durch eine Zusammenlegung dieser beiden Einrichtungen können
Synergieeffekte genutzt werden.


Die Fläche war bisher für eine Friedhofsenrueiterung vorgesehen, wird jedoch für diesen
Zweck nicht mehr benötigt und ist nach heutigem Kenntnisstand aufgrund der hohen
Grundwasserstände für eine solche Nutzung nicht geeignet.


3. Berücksichtigung der Umweltbelange


Für den Bebauungsplan ,,Feuerwehr und Bauhof am Nordring" wurde ein Umweltbericht
nach $ 2 Abs. 4 BauGB erstellt. ln dieser Umweltprüfung wurden die voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen, die durch die Planung verursacht wurden, ermittelt und
in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet.
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Für den Bebauungsplan wurde in tabellarischer Form anhand der einzelnen Schutzgüter
der derzeitige Umweltzustand, die voraussichtlichen Umweltauswirkungen und eine ab-
schließende Bewertung erarbeitet.


Zur Ermittlung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen wurde ein faunistisches Gut-
achten erstellt (Bebauungsplan ,,Feuerwehr und Bauhof" am Nordring in Groß-Gerau,
BFL Heuer & Döring, Brensbach, Juli 2009). Die Untersuchungen in den Monaten April
bis Juli 2009 ließen eine besondere Bedeutung des Gebietes für die untersuchten Arten-
gruppen Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Heuschrecken, Tagfalter und Laufkäfer nicht er-
kennen. Nachgewiesen wurden vorwiegend euryöke Arten und nur wenige spezialisierte-
re, seltenere Arten. Charakteristische Arten trocken-warmer Lebensräume, die man an-
gesichts der Boden- und Klimaverhältnisse hätte erwarten können, wurden nicht oder nur
in kleiner Zahl gefunden.


Besonders geschützte Tierarten wurden bei den Artengruppen Vögel (alle heimischen Ar-
ten) und Tagfalter (Bläulinge) festgestellt. Nach Anhang lV der FFH-Richtlinie streng ge-
schützt sind die beiden im Nordosten des Gebietes jagenden Fledermausarten Zwerg-
und Wasserfledermaus.


Als hauptursächlich für das eingeschränkte faunistische Artenspektrum des Gebietes
wurde im Gutachten die Bewirtschaftung der Flächen beurteilt. Die brachgefallene Lager-
fläche zeigte sich nach einer Räumung im Mai/Juni arten-, blüten- und strukturarm.


Zur Eingriffsvermeidung wurde ein Erhalt sämtlicher Gehölzstrukturen im Verlauf des
Teichgrabens mit möglichst breiter, beidseitiger Pufferzone festgesetzt, da diese wichtige
Habitatstrukturen darstellen. Durch den Erhalt dieser Strukturen handelt es sich nicht um
einen unzulässigen Eingriff nach den Maßgaben des $ 14 Abs. 3 HENatG.


lm Rahmen der Umweltprüfung wurde ermittelt, dass es durch die geplante Bebauung
und Versieglung zu erheblich negativen Auswirkungen auf das Bodenpotenzial sowie
durch den Verlust eines Teilbereiches der Gehölzfläche zu erheblich negativen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen kommt. Die Verbotstatbestände des


$ 42 BNatSchG werden jedoch nicht erfüllt.


Andere erheblich negative Auswirkungen auf die in der Umweltprüfung behandelten
Schutzgüter Wasser, Klima und Luft, Landschaft sowie Sach- und Kulturgüter konnten
nicht festgestellt werden.


Die im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vorgebrachten Stellung-
nahmen zu Umweltbelangen wurden abgewogen und teilweise in der Planung berücksich-
tigt (siehe Punkt 4).


Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,,Feuerwehr und Bauhof am Nordring" wur-
de eine Flächennutzungsplanänderung im Bereich des Bebauungsplanes durchgeführt.


Berücksichtigung der Ergebnisse der öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung


öffentl ic h keits betei I i g u n g


lm Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden weder zum Vorentwurf noch zum Ent-
wurf des Bebauungsplanes Stellungnahmen abgegeben.


4.


4.1
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4.2 Behördenbeteiligung


4.2.1 Durchführung einer faunistischen Bestandsaufnahme und Artenschutzprüfung


Durch die Obere und Untere Naturschutzbehörde wurde zum Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes gefordert, eine faunistische Bestandsaufnahme und eine Artenschutzprüfung
vorzulegen.


Die Durchführung einer weitergehenden faunistischen Untersuchung wurde auch durch
den Planungsverband des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main zum Vorentwurf des
Bebauungsplanes angeregt.


Berücksichtiguno im Bebauunqsplan


Den Anregungen wurde gefolgt.


Es wurde eine faunistische Bestandsaufnahme (BFL Heuer & Döring, Brensbach, Juli
2009) erstellt. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Umweltprüfung und der Begrün-
dung des Bebauungsplanes berücksichtigt.


4.2.2 LageimTrinkwasserschutzgebiet


Durch das Regierungspräsidium Darmstadt wurde angeregt, die Lage im Trinkwasser-
schutzgebiet als nachrichtliche Übernahme in die textlichen Festsetzungen aufzunehmen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde gefolgt.


Die textlichen Festsetzungen wurden um eine nachrichtliche Übernahme der Lage in ei-
nem Trinkwasserschutzgebiet ergänzt.


4.2.3 UferbereichdesSilchergrabens


Bezüglich des Silchergrabens regten das Regierungspräsidium Darmstadt und die Untere
Wasserbehörde an, zu beachten, dass die $$ 12 und 14 des Hess. Wassergesetztes
(HWG) gelten.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde gefolgt.


Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes wurden um einen Hinweis auf
die Genehmigungspflicht von Baum- und Strauchpflanzungen im Uferbereich und um den
Ausschluss von Einfriedungen in einem Abstand von 10 m zum Silchergraben ergänzt.


4.2.4 Betriebswohnungen


Die Bauaufsicht des Kreisausschusses des Kreises Groß-Gerau regte zum Vorentwurf
des Bebauungsplanes an, die Möglichkeit der Errichtung von Betriebswohnungen zu prü-
fen und - falls diese gewünscht sind - sie festzusetzen.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde gefolgt.


Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden im Entwurf um die Zulässig-
keit von Betriebswohnungen ergänzt.
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4.2.5 N utzu ng als Friedhofserweiteru n g


Die Untere Wasserbehörde wies darauf hin, dass das Gelände aufgrund der hohen
Grundwasserstände für die ursprüngliche Nutzung als Friedhofserweiterungsgelände
nach heutigen Gesichtspunkten wasserwirtschaftlich kaum in Frage kommt.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.


Die Begründung des Bebauungsplanes wurde in den entsprechenden Kapiteln ergänzt


4.2.6 Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung


Zum Vorentwurf des Bebauungsplanes regte die Untere Wasserbehörde an, die Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung zu korrigieren, da nur das Niederschlagswasser der Dachflächen
und der Pkw-Stellplätze der Mitarbeiter qualitativ zur Versickerung geeignet ist.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde entsprochen und die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung entsprechend
angepasst.


4.2.7 Ausgleichskonzeption


Durch die Untere Naturschutzbehörde wurde zum Vorentwurf des Bebauungsplanes ge-
fordert, eine Ausgleichskonzeption zu erstellen.


4.2.8


Berücksichtiqunq im Bebauungsplan


Der Anregung wurde entsprochen.


Die Begründung des Bebauungsplanes wurde um die Aussage erweitert, dass das durch
den Bebauungsplan hervorgerufene Ausgleichsdefizit durch die Abbuchung einer ent-
sprechenden Punkteanzahlvom Ökokonto der Stadt Groß-Gerau ausgeglichen wird.


Kompensationsmaßnahmen


Durch das zuständige Amt für den ländlichen Raum wurde darauf hingewiesen, dass
Kompensationsmaßnahmen mit dem örtlichen Vertreter der Landwirtschaft und den be-
troffenen Landwirten abzustimmen sind. Weiterhin sind die Aussagen des Landwirtschaft-
lichen Fachplanes Südhessen zu beachten.


Berücksichtiqung im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde entsprochen.


Das durch den Bebauungsplan hervorgerufene Ausgleichsdefizit wird durch die Abbu-
chung einer entsprechenden Punktzahl vom Ökokonto der Stadt Groß-Gerau ausgegli-
chen. Daher werden für die Kompensationsmaßnahmen keine zusätzlichen landwirt-
schaftlichen Flächen in Anspruch genommen und eine Abstimmung mit den örtlichen Ver-
tretern der Landwirtschaft ist nicht notwendig. Die Begründung des Bebauungsplanes
wird um die Aussage ergänzt, dass das Ausgleichsdefizit durch Abbuchung der entspre-
chenden Punkteanzahl vom Ökokonto der Stadt Groß-Gerau erfolgt.
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4.2.9 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete


Aufgrund der Nähe des Plangebietes zu einem Vogelschutzgebiet wurde durch den Pla-
nungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main gefordert, die Auswirkungen auf die-
ses Gebiet näher zu untersuchen.


Berücksichtigunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde entsprochen.


Die Begründung und der Umweltbericht des Bebauungsplanes wurden in den entspre-
chenden Kapiteln um die benachbarten Natura 2000-Gebiete ergänzt. Durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes kommt es zu keinen Beeinträchtigungen der benachbarten
Natura 2000-Gebiete.


4.2.10 Daten aus der strategischen Umweltprüfung des Regionalen Flächennutzungspla-
nes


Der Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main wies darauf hin, dass der Pla-


nungsverband seinen Mitgliedern die Daten der durchgeführten strategischen Umweltprü-
fung zu Verfügung stellt.


Berücksichtiquno im Bebauunqsplan


Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und die Ergebnisse der strategischen Um-
weltprüfung zum Regionalen Flächennutzungsplan wurden in den Umweltbericht des Be-


bauungsplanes integriert.


4.2.1'l Verbotstatbestände des $ 42 BNatSchG


Durch die Obere Naturschutzbehörde wurde darauf hingewiesen, dass keine artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach $ 42 BNatSchG bei Realisierung der Planung erfüllt
werden.


Von der Unteren Naturschutzbehörde wurde angeregt, die Aussagen zum Artenschutz in
bezug auf $ 42 Abs. 1 und 5 BNatSchG und $ 14 HENatG zu ergänzen'


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und der Anregung wurde entsprochen. Der


Umweltbericht und die Begründung des Bebauungsplanes wurden in den entsprechenden
Kapiteln ergänzt.


4.2.12 Niederschlagswasserversickerung


Zum Vorentwurf des Bebauungsplanes regte die Untere Wasserbehörde an, aufgrund der
hohen Grundwasserstände keine Versickerung des Niederschlagswassers der Dachflä-
chen festzusetzen.


Die Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt des Regierungspräsidiums Darmstadt wies zum
Entwurf des Bebauungsplanes darauf hin, dass für die Versickerung des Niederschlags-
wassers eine wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine Ausnahme von den Verboten der
Wasserschutzgebietsverordnung für das ,,Wassenverk Hof Schönau" benötigt wird.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde entsProchen.


Die textlichen Festsetzungen, die Begründung und der Umweltbericht wurden um Alterna-


tiven zur Versickerung ergänzt.


Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.
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ln die Begründung wurde ein Hinweis auf eine benötigte Ausnahme von den Verboten der
Wassersch utzgebietesverord n u ng,,Wasserwerk H of Schöna u" aufgenom men.


4.2.13 Entwässerung


Das Regierungspräsidium Darmstadt regte im Rahmen der Stellungnahme zum Vorent-
wurf des Bebauungsplanes an, die Aussagen zur Entwässerung zu ergänzen. ln der Stel-
lungnahme zum Entwurf wurde angeregt, zu prüfen inwieweit die nachfolgende Regen-
entlastungsanlagen beeinträchtigt werden, da das Plangebiet im vorliegenden SMUSI-
Nachweis nicht enthalten ist.


Die Stadtwerke der Stadt Groß-Gerau wiesen in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass der
vorhandene Mischwassersammler die Ableitung des im Zuge der vorgesehenen Bebau-
ung anfallenden Schmutzwassers, auch des verunreinigten Niederschlagswassers, nur in
begrenztem Maße zulässt. Abwasser welches auf qualifizierten Flächen anfällt kann, un-
ter Beachtung der hydraulischen Gegebenheiten (evtl. Rückhaltung auf dem Grundstück
und gedrosselte Abgabe), in die öffentlichen Abwasseranlagen abgeleitet werden.


Berücksichtiqung im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde entsprochen und die Begründung wurde um Angaben zur Entwäs-
serung ergänzt. Weiterhin wurde im entsprechenden Kapitel der Begründung ein Hinweis
eingefügt, dass keine Anderung der vorhandenen wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einlei-
tung von Abwasser nötig ist. Für die nachfolgenden Regenentlastungsanlagen hat der
Anschluss von Feuenruehr und Bauhof an den Mischwasserkanal keine Folgen.


Die Hinweise der Stadtwerke wurden zur Kenntnis genommen und die Begründung zum
Bebauungsplan entsprechend ergänzt.


4.2.'l 4 Trinkwassertransportleitung


Durch die Hessenwasser GmbH & Co. KG wurde darauf hingewiesen, dass sich in der
Nähe des Plangebietes eine Trinkwassertransportleitung befindet.


Berücksichtiqunq im Bebauungsplan


Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.


Die Planzeichnung des Bebauungsplanes wurde um die Lage der Leitung und den


Schutzstreifen sowie die textlichen Festsetzungen um einen Hinweis auf die Leitung er-
gänzt.


4.2.'15 Störung des Landschaftsbildes


Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild aufgrund der zulässigen Bauhöhe von


bis zu 25 m im Bereich des Übungsturms der Feuerwehr befürchtet die Untere Natur-
schutzbehörde.


Weiterhin wurde zum Entwurf des Bebauungsplanes eine Überarbeitung der entspre-
chenden Punkte im Umweltbericht angeregt, da dort Bezug auf die Anlagen der Firma


Südzucker genommen wurde, obwohl diese Vorbelastung aufgrund der Nutzungsaufgabe
in Zukunft beseitigt werden wird.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Den Bedenken wurde teilweise gefolgt.


lm Umweltbericht und der Begründung des Bebauungsplanes wird der Bezug auf die An-


lagen der Firma Südzucker gestrichen. Eine erhebliche Störung des Landschaftsbildes
wird dennoch nicht gesehen.


ln Sichtweite zum Plangebiet befinden sich nicht nur die Anlagen der Firma Südzucker,
sondern auch das lndustriegebiet,,lm Schachen" mit industriellen Anlagen, die eine grö-
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ßere Fernwirkung als die geplante Bebauung haben. Weiterhin ist das Landschaftsbild
durch die baulichen Anlagen auf der gegenüberliegenden Seite des Nordringes vorbelas-
tet.


4.2.16 Bedeutung von Ackerflächen für den Naturhaushalt


Durch die Untere Naturschutzbehörde wurde darauf hingewiesen, dass die pauschale
Feststellung in der Bestandsbeschreibung, dass Ackerflächen nur eine untergeordnete
Bedeutung für den Naturhaushalt besitzen, mittlerweile widerlegt ist.


Berücksichtiqunq im Bebauunqsplan


Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und die Begründung des Bebauungsplanes
wurde entsprechend angepasst.


4.2.17 vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz


Durch den Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main wurde darauf hingewie-
sen, dass das Plangebiet in einem vom RP Darmstadt als ,,Vorbehaltsgebiet fUr den vor-
beugenden Hochwasserschutz" ausgewiesenen Bereich liegt.


Berücksichtiqunq im Bebauunosplan


Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Das Risikoüberschwemmungsgebiet wird in
der Begründung und in der Planzeichnung als überschwemmungsgefährdetes Gebiet be-
zeichnet.


4.2.18 Altflächen


Durch das Regierungspräsidium Darmstadt wurde darauf hingewiesen, dass im Rahmen
der Umweltprüfung nach $ 2 Abs. 4 BauGB Aussagen zu vorhandenen Altflächen (Alt-
standorte, Altablagerungen), Altlasten, schädliche Bodenveränderungen und/oder
Grundwasserschäden im Plangeltungsbereich (auch Ausgleichsflachä) aufzunehmen
sind. Auch wenn keine lnformationen vorliegen, ist eine entsprechende Aussage in die
Begründung aufzunehmen.


Berücksichtiquno im Bebauunqsplan


Der Anregung wurde entsprochen.


Die Aussagen zu Altlasten in der Begründung wurden ergänzt.
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5. Abwägung anderweitiger Planungsmöglichkeiten


Bevor der Standort nördlich des Nordringes gewählt wurde, wurden mehrere Standorte
auf ihre Eignung hin überprüft.


Bei der Alternativenprüfung für den Standort des Bauhofes und der Feuenr,rehr waren
zwei Kriterien maßgeblich: Zum einen soll der Standort bezüglich des Naturhaushaltes
einen möglichst geringen Eingriff gewährleisten. Zum anderen sollen durch die Lage kur-
ze Einsalzzeiten der Feuenruehr gesichert werden.


Als alternative Standorte wurden geprüft:


- ehemaliges Südzuckergelände (A),


- Standort nördlich des Nordringes auf einer im Flächennutzungsplan als Friedhofser-
weiterung vorgesehenen Fläche (B),


- Standort südlich des Nordringes in Anschluss an das bestehende Grundstück des Be-
triebshofes des Friedhofes (C) sowie


- eine im Flächennutzungsplan vorgesehene gewerbliche Baufläche im Nordosten der
Stadt Groß-Gerau (D).


Da das Kriterium der einzuhaltenden Einsatzzeiten das restriktivste Merkmal zur Eignung
einer Fläche für den Bau einer Feueruirehr ist, ist die Beurteilung der Eignung einer Alter-
nativfläche in erster Line von diesem Kriterium abhängig. Daher erhält dieses Kriterium in
der nachfolgenden Alternativenprüfung die stärkste Gewichtung. Eine Alternativfläche
wird also bei einem schlechten Ergebnis in Bezug auf die Einsatzzeiten ausgeschlossen,
da ein schnelles Eintreffen der Feuerurehr die höchste Priorität hat.


Abbildung 1 : Alternativstandorte
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